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1 Hintergrund und Projektbestandteile 

 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Illingen umfasst die sechs Ortsteile Illingen, Uchtelfangen, Wustweiler, Hüttigweiler, 

Hirzweiler und Welschbach. Sie wird vorwiegend von der namensgebenden Ill entwässert. Dem 

Hauptgewässer fließen über Kerb- und Sohlenkerbtäler zahlreiche Nebenbäche zu, die oftmals im 

besiedelten Bereich einmünden (Seelbach, Düsterbach, Malzbach, Merch, Uchtelbach, Welschbach u. a.). 

Im Dezember 1993 ereignete sich das letzte große Bachhochwasser an der Ill. Legt man die in der jüngeren 

Vergangenheit extremen Überflutungen zu Grunde, die auch in Illingen nicht auszuschließen sind, sollten 

sich neben Land und Landkreis auch die Gemeinde und ihre Bevölkerung sowie Industrie und Gewerbe auf 

extreme, bisher noch nicht erlebte Überflutungen vorbereiten. Aufgrund des Naturschutzgroßvorhabens 

α¢ŅƭŜǊ ŘŜǊ LLL ǳƴŘ ƛƘǊŜǊ bŜōŜƴōŅŎƘŜϦ ǎƛƴŘ ǾƛŜƭŜ ǎǘǊǳƪǘǳǊŜƭƭŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ŀƳ DŜǿŅǎǎŜǊ ǳƴŘ ƛm Bereich der 

Talauen durchgeführt worden. Diese können jedoch keine größeren Überflutungen wirksam abmildern. 

Im Unterschied zu Flusshochwasser, das ganze Flussläufe betrifft und durch großflächige Beregnung des 

Einzugsgebiets verursacht wird, spricht man von Starkregenereignissen, wenn intensive Niederschläge 

kleinräumig auftreten und örtlich begrenzt Hochwasser in kleinen Bächen, Tiefenlinien und Muldenlagen 

verursachen. Die Übergänge können fließend sein. Klimaexperten gehen davon aus, dass aufgrund des 

Klimawandels in Zukunft vermehrt mit extremen Wetterereignissen, vor allem auch mit Starkregen, zu 

rechnen ist. Insbesondere 2016 und 2018 wurde das Saarland von Unwettern mit außerordentlichen 

Überflutungen betroffen. Auch im Bereich der Gemeinde Illingen gab es v.a. in den Ortsteilen Wustweiler 

und Hüttigweiler Schäden, selbst in Höhenlage, weitab von den Bächen.  

Die Gemeinde Illingen möchte mit dem örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept mögliche 

Risiken analysieren, Schadensursachen aufarbeiten und die Vorsorge umfassend vorantreiben. 

Für das Konzept sollten gemäß Aufgabenstellung u.a. folgende Bereiche berücksichtigt werden: 

ω Maßnahmen zur Verbesserung der Abflusswege und Abflusslenkung (Freihaltung der 

Abflussquerschnitte vor Brücken und Durchlässen) 

ω Überwachung und Unterhaltung/Pflege von Anlagen an der Ill und den Nebengewässern 

ω Identifikation von Engstellen und Gefahrenpunkten in den Ortslagen 

ω Gewässerunterhaltung, Treibgutrückhalt 

ω Anlegen von leistungsfähigen Sand-, Schlamm und Geröllfängen 

ω Freihaltung der Gewässer-Anliegergrundstücke von Ablagerungen und Einbauten 

ω Wasserrückhalt in der Fläche, wie z. B. erosionsmindernde Flächenbewirtschaftung der Landwirtschaft, 

Rückhalt in Feldlagen und Waldgebieten 

ω technische Schutzmaßnahmen an Bächen und auch an nur im Starkregenfall wasserführenden 

Tiefenlinien, z. B. Vergrößerung des Abflussquerschnitts, Entschärfung hydraulischer Engpässe, 

Rückhalte 

ω Schadlose Ableitung von wild abfließendem Wasser, Notabflusswege 

ω an Hochwasser- und Sturzfluten angepasstes Planen, Bauen und Sanieren im öffentlichen und privaten 

Bereich  

ω Optimierung von Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz, Alarm- und Einsatzplanung 

Sowohl die Hochwasservorsorge bei Flusshochwassern als auch bei lokalen Starkregenereignissen ist eine 

Gemeinschaftaufgabe von Betroffenen, Feuerwehr, THW, Katastrophenschutz, Gemeinden, Land und Staat. 

Daher ist es erforderlich Vorsorgemaßnahmen vor dem nächsten Ereignis umzusetzen. Das bedeutet in 
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erster Linie, sich die verschiedenen Örtlichkeiten anzuschauen, Gefahrenstellen und potenzielle 

Gefahrenstellen auszuweisen und schließlich entsprechende Maßnahmen festzulegen und umzusetzen, um 

Schäden bei künftigen Ereignissen gering zu halten. Nach diesem Prinzip basierend auf Recherchearbeiten 

und den Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger, die sich im Rahmen von ortsbezogenen Arbeitsworkshops 

beteiligt haben, Ortsbegehungen mit Vertretern der zuständigen Verwaltungen, öffentlichen Stellen, 

politischen Gremien, der örtlichen Feuerwehren und lokal Betroffenen sowie durch Expertengespräche mit 

Vertretern von Fachbehörden und Trägern der öffentlichen Infrastruktur, wurde das vorliegende Konzept 

entwickelt.  

So konnten sowohl gewässer- und siedlungsstrukturelle Problemstellen als auch Defizite der bestehenden 

Hochwasser- und Starkregenvorsorge identifiziert werden. Aus den bestehenden Mängeln, den sich 

ergebenden Handlungserfordernissen und dem vorhandenen Optimierungspotenzial konnten im Folgenden 

konkrete Aufgaben und weitergehende Maßnahmen abgeleitet, ausgearbeitet und abgestimmt werden. Um 

die Umsetzung des entstandenen Aufgabenkatalogs durch die verschiedenen Träger und Zuständigen zu 

fördern, wurden den einzelnen Maßnahmen Umsetzungszeiträume zugewiesen und gemeinsam mit den 

Auftraggebern vereinbart. 

 Zielsetzung  

Das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz des Saarlandes unterstützt die 

Kommunen dabei, die Vorsorge gegenüber Überschwemmungen aufgrund von Flusshochwassern und durch 

Starkniederschläge zu verbessern. In den vergangenen Jahren wurden bereits an vielen Orten die 

klimabedingten Veränderungen des Wettergeschehens bemerkbar. Zukünftig muss man sich darauf 

einstellen, dass lokale Unwetterereignisse Starkregen erzeugen, die zu örtlichen Überflutungen und 

Hochwasser führen ς auch an Stellen, die fernab von Gewässern liegen und bislang nicht 

hochwassergefährdet waren.  

Aus diesem Grund ist es notwendig, in die Betrachtung der örtlichen fluss- bzw. gewässerinduzierten 

Hochwassergefährdung auch die potenziell durch Starkregen verursachte Überflutungsgefahr 

einzubeziehen, um sinnvolle Schritte zur Verbesserung der Vorsorge ergreifen zu können. 

Es gilt dabei immer zu berücksichtigen, dass bauliche und technische Maßnahmen immer nur bis zu einem 

bestimmten Bemessungsereignis wirksam sind. Hinzu kommt, dass Maßnahmen für die zuständigen 

Maßnahmenträger finanzierbar sein müssen und die Wirksamkeit der Maßnahme die wirtschaftlichen 

Aufwendungen rechtfertigt. Zudem ist es weder möglich, einen vollkommenen Schutz gegen Hochwasser, 

Sturzfluten oder Überschwemmungen durch Starkregen zu erreichen, noch sind für alle identifizierten 

Gefahrenbereiche Maßnahmen von öffentlicher Seite umsetzbar. 

Umso mehr kommt es für den Schutz des persönlichen Hab und Guts auch auf die persönliche und private 

Überflutungsvorsorge an, um die Schäden zu minimieren und bspw. zu verhindern, dass Wasser in das 

Gebäude eintritt.  

Das vorliegende Konzept sowie der umfangreiche, vorgeschaltete Beteiligungs- und Informationsprozess 

sollen daher über die (potenziellen) Gefahrenstellen aufklären, das Bewusstsein für das lokale Risiko 

herstellen, die Notwendigkeit zur Sicherung der privaten Sachwerte darlegen und Möglichkeiten zur eigenen 

Umsetzung aufzeigen. 

Daneben sind ortsbezogene Maßnahmen definiert worden, die ermittelte Gefahrenstellen wirksam 

entschärfen und wirtschaftlich umsetzbar sind. Ziel ist es, die Schäden innerhalb der bebauten Ortslage zu 

minimieren. 
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 Projektablauf 

Öffentlich offiziell gestartet wurde der Prozess mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung am 25. April 2022 

in der Illipse in Illingen. Hier wurden auch bereits die Termine der späteren Bürgerbeteiligung vorgestellt und 

beworben. Zur örtlichen Analyse wurden Ortsbegehungen durchgeführt, an denen Vertreter der Gemeinde, 

der Ortsteile, der Freiwilligen Feuerwehr und des Bauhofs teilnahmen. Diese Ortsbegehungen dienten der 

Verifizierung der vorab vorgenommen Kartenanalyse sowie der Vorbereitung der jeweiligen 

Bürgerworkshops. Für jede betrachtete Ortslage fanden die ersten Bürgerversammlungen als Arbeits-

Workshops statt, der Konzeptentwurf wurde später in weiteren Bürgerforen präsentiert. 

 Datengrundlagen und ergänzende Dokumente 

Zur Vorbereitung der örtlichen Analyse (Ortsbegehungen) und der Bürgerbeteiligung sowie als Grundlage zur 

Ermittlung von Gefahrenbereichen und der Definition von Maßnahmen, wurden nachfolgend genannte 

Daten und Informationsquellen genutzt. Zudem wurden vor den Ortsbegehungen die 

Starkregengefahrenkarten für alle Ortsteile im Entwurf erstellt, sodass sie in einer ersten Version bereits für 

die Analyse verwendet werden konnten: 

ω Hochwassergefahren- und -risikokarten der Ill mit den Angaben zu Wassertiefen und 

überflutungsgefährdeten Bereichen bei Hochwassern für die Wiederkehrereignisse HQ100 und HQ1000 

(extrem). 

ω Starkregengefahrenkarten im Entwurf mit der Darstellung von Fließgeschwindigkeiten und Wassertiefen 

für die Regenereignisse 50 Liter/Stunde und 90 Liter/Stunde (Lastfall-Regen: Euler-Typ II, Dauer: 1 

Stunde) 

ω Karte zu den Cross-Compliance Erosionsgefährdungsklassen (Gefährdung durch Wassererosion) 

ω RADOLAN-Daten des Deutschen Wetterdienstes 

ω Fachgespräche/ Abstimmung mit weiteren Akteuren zu Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen sowie 

den Belangen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge (siehe Kapitel 1.7). 

Zur Ergänzung und Konkretisierung der örtlichen Analyse sowie zur Maßnahmenentwicklung wurden weitere 

Dokumente (wie nachfolgend aufgelistet) eingesehen. Zusätzlich wurden durch die Bürgerinnen und Bürger 

Fotos und Videos von Überschwemmungsereignissen zur Verfügung gestellt, die gesichtet, ausgewertet und 

teilweise auch verwendet wurden. 

ω ¦ƴǘŜǊƭŀƎŜƴ Ȋǳ CǊŜƳŘǿŀǎǎŜǊŜƴǘŦƭŜŎƘǘǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴ όαhǇǘƛ-²ŀǎάύ 

ω Gefahrenabwehrplan für außergewöhnliche Ereignisse in der Gemeinde Illingen 

Abb. 1: Zeitlicher Projektablauf (skizziert) 
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ω Bauwerksbücher zu den Gewässerbrücken und -durchlässen 

ω Unterlagen zur Vorflutsanierung des Münchbaches in Hirzweiler 1984 

ω Schadensübersicht der Gemeinde zu den betroffenen des Unwetters vom 07.06.2016 

ω Auszüge aus dem Kanalkataster und zu den RÜ-Bauwerken 

ω Planungen zur Renaturierung des Welschbaches 

 Ortsbegehungen 

Ortsbegehungen fanden in allen Ortsteilen mit Vertretern der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs, der 

Ortsvorsteher und der Freiwilligen Feuerwehr statt: 

ω am 29.07.2021 in Illingen und Wustweiler 

ω am 02.09.2021 in Hüttigweiler und Uchtelfangen 

ω am 09.09.2021 in Hirzweiler  

ω am 10.09.2021 in Welschbach 

Die Begehungen dienten zur Erstellung der Defizitanalyse, der Aufnahme und örtlichen Besichtigung bereits 

bekannter Problemstellen, Einsatzstellen der Feuerwehr, neuralgischer Punkte aus Analyse der vorliegenden 

Hochwassergefahrenkarten (in den Ortsteilen entlang der Ill) und den im Entwurf vorliegenden 

Starkregengefahrenkarten, Gewässern 3. Ordnung in den Ortsteilen mit Relevanz für die Bebauung, 

bestehender Entwässerungseinrichtungen und Einlassbauwerke, Anlagen kritischer Infrastrukturen und 

weiterer (potenziell) hochwasser- und starkregengefährdeter Stellen. Ergänzt wurden die Ortsbegehungen 

durch Nachbegehungen im laufenden Projekt, die sich nach Rückmeldung aus den Bürgerveranstaltungen 

und durch Erkenntnisse aus den Fachgesprächen ergaben oder notwendig wurden.  

 Bürgerveranstaltungen 

Nach der öffentlichen Auftaktveranstaltung am 25. April 2022 in der Illipse in Illingen fanden Bürgerforen als 

Workshops sowie zur Vorstellung der Maßnahmen statt. 

1.6.1 Bürgerforen zum Projekteinstieg 

Die Bürgerveranstaltungen dienten der Information über das Projekt, der Information und Sensibilisierung 

über die Thematik Flusshochwasser und Starkregen sowie die ortsspezifisch zu erwartenden Gefahren und 

Problemstellen gemäß Karten- und Ortsanalyse. Die Veranstaltungen mussten aufgrund der Corona-

Verordnungen auf Frühjahr 2022 verschoben werden. Es fanden folgende Bürgerveranstaltungen statt: 

ω Bürgerforum für Hüttigweiler am 2. Mai 2022 in der Illtalhalle 

ω Bürgerforum für Welschbach am 4. Mai 2022 in der Welschbachhalle 

ω Bürgerforum für Wustweiler am 9. Mai 2022 in der Seelbachhalle 

ω Bürgerforum für Uchtelfangen am 16. Mai 2022 in der Sport- und Kulturhalle 

ω Bürgerforum für Hirzweiler am 23. Mai 2022 in der Dorfwaldhalle 

ω Bürgerforum für Illingen am 25. Mai 2022 in der Illipse 

Deutlich gemacht wurde in Vortrag und Präsentation insgesamt die Notwendigkeit zur Erfüllung persönlicher 

und privater Vorsorge- und Vorbereitungsmaßnahmen im eigenen Wohnumfeld, auf dem Grundstück und 

im bzw. am Gebäude. Dazu wurden verschiedene Strategien und Schutzmaßnahmen beispielhaft vorgestellt, 
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mit denen man die potenziellen Eintrittswege des Wassers ins Gebäude verschließen und Schäden 

vermeiden kann.  

Referiert und informiert wurde über: 

ω örtliche Gefahrenlage Saarhochwasser gemäß Hochwassergefahren- und -risikokarten, 

ω örtliche Gefahrenlage Starkregen gemäß Starkregengefahrenkarte (Entwurfsstand), 

ω baulichen Objektschutz und mobile Schutzsysteme, 

ω den Umgang mit Lagerungen und Aufbauten am Gewässer, 

ω die hochwassersensible Nutzung des Grundstücks am Gewässer 

ω Elementarschadenversicherungen für Wohngebäude- und Hausratversicherung sowie das 

Beratungsangebot der Verbraucherzentrale des Saarlandes 

ω Rückstausicherungen zur Vermeidung von Kanalrückstau (Klappen und Hebeanlagen) 

ω typische Einfallswege des Wassers in Gebäude; Hilfestellungen zur Ermittlung des eigenen 

Schadensrisikos und der Gefährdungssituation im Wohnumfeld 

ω Warnung vor Starkregen und Hochwasser, Informationsvorsorge 

ω Richtiges Verhalten vor, während und nach Überschwemmungen 

ω Förderung privater Maßnahmen zur Starkregenvorsorge im Saarland 

Im Anschluss wurden ergänzende Hinweise und Lösungsvorschläge der Bevölkerung aufgenommen, Fragen 

beantwortet oder zur weiteren Klärung mitgenommen und weitergehende Tipps zur Eigenvorsorge gegeben.  

1.6.2 Vorstellung der Maßnahmen 

Die im Entwurf vorliegenden Maßnahmen und Ergebnisse der Defizitanalyse wurden den Bürgerinnen und 

Bürgern in einer zweiten Runde von öffentlichen Veranstaltungen präsentiert: 

ω für Illingen am 15. November 2022 in der Illipse 

ω für Uchtelfangen am 17. November in der Sport- und Kulturhalle 

ω für Wustweiler am 23. November 2022 in der Seelbachhalle 

ω für Hirzweiler am 29. November 2022 in der Dorfwaldhalle 

ω für Hüttigweiler am 30. November 2022 in der Illtalhalle 

ω für Welschbach am 7. Dezember 2022 in der Welschbachhalle 

Zusätzlich waren die Maßnahmensteckbriefe online unter illingen.starkregenkonzept.de einsehbar. 

Zwischen 30.01. und 29.03.2023 wurde das Konzept zudem in den sechs Ortsräten sowie in einer Sitzung des 

Gemeinderates vorgestellt. 

 Beteiligung von Gewerbe und Industrie 

Die Beteiligung der Gewerbe- und Industriebetriebe im Gemeindegebiet wurde mit postalischem 

Anschreiben eingeleitet, welches Informationen zum Projekt und zur Möglichkeit einer konkreten Beteiligung 

mittels Online-Fragebogen enthielt. In Absprache mit der Gemeinde als Auftraggeber wurde die ursprünglich 

als Workshop-Veranstaltung vorgesehene Einbindung der Betriebe umgeplant und in der Durchführung 

geändert. Erfahrungen aus anderen Projektgemeinden zeigten, dass mit dem Angebot eins spezifischen 

Workshops ς auch bei unterschiedlicher Ansprache und Aufforderung zur Beteiligung ς nur sehr wenig 
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Resonanz durch die Betriebe zu erreichen ist. Aus diesem Grund wurde ein alternatives und bereits erprobtes 

Vorgehen gewählt. Ziel war es, alle im Gemeindegebiet wirtschaftenden Betriebe auf Hochwasser- und 

Starkregengefährdung hinzuweisen und über die verfügbaren Informationsquellen zum Thema aufzuklären. 

Zudem wurde abgefragt, ob Interesse oder Bedarf nach einer weitergehenden (Objekt-)Beratung oder 

Informationsveranstaltung besteht, um diese ggf. im Anschluss zu planen.  

Im April 2023 wurden insgesamt 1.265 Betriebe und Gewerbetreibende in allen Ortsteilen persönlich durch 

die Gemeinde und das Planungsbüro angeschrieben und über die Erstellung des Vorsorgekonzeptes, die 

vorhandenen und in Erstellung befindlichen  Gefahrenkarten sowie zur Projektwebseite und den Online-

Fragebogen informiert. Mittels Fragebogen wurde die individuelle Betroffenheit und die ggf. bereits 

ergriffenen Vorsorgemaßnahmen auf dem Betriebsgelände abgefragt. Außerdem wurde erfragt, welchen 

Handlungsbedarf zur Verbesserung des Hochwasser- und Starkregenschutzes die Betroffenen von 

öffentlicher Seite sehen und ob der persönliche Bedarf einer Objekt- und Vorsorgeberatung gesehen wird. 

Insgesamt kamen Rückmeldungen und Antworten von drei Firmen, die auch die ausgefüllten Fragebögen 

zurücksendeten. Ein weiterer Informationsbedarf wurde nicht angegeben. 

 Fachgespräche und ergänzende Ortstermine zur Maßnahmenentwicklung 

Zur Besprechung der Defizitanalyse, zur Klärung offener Fragen sowie zur Verifizierung der aufgenommenen 

Problemstellungen bzw. zur Konkretisierung der Maßnahmenentwürfe fanden diverse Ortstermine und 

Besprechungen mit Vertretern bzw. Verantwortlichen der zuständigen Stellen statt: 

30.04.2021 Startgespräch mit allen Akteuren (Planungsbüro, Fördergeber, Gemeinde Illingen, 

Technisches Bauamt, Bauhof, Ortspolizeibehörde, Abwasserzweckverband Illtal AVI, HPI, 

Gewässerschutzbeauftragter, Feuerwehr, THW, Naturschutzgroßvorhaben Natura Ill-Theel 

und LIK.NORD) 

30.08.2021 Abstimmung und Austausch zum Naturschutzgroßvorhaben und Ortsbegehungen von 

Nebengewässern der Ill mit einem Vertreter des Zweckverbands Natura Ill-Theel 

21.07.2022 Abstimmungsgespräch mit dem Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz: mit Marco 

IƛƴǎōŜǊƎŜǊΣ [ŜƛǘŜǊ ŘŜǎ CŀŎƘōŜǊŜƛŎƘǎ нΦп αDŜǿŅǎǎŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎΣ IƻŎƘǿŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊάΣ 

Carsten Schmidt (zuständig für Genehmigungsverfahren) und Simone Lay  

August 2022 !ǳǎǘŀǳǎŎƘ ǇŜǊ aŀƛƭ Ƴƛǘ bΦ {ǘƻŦŦŜƭǎΣ [ŜƛǘŜǊ ŘŜǎ CŀŎƘōŜǊŜƛŎƘǎ нΦо αDŜǿŅǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊά ŘŜǎ 

Landesamts für Umwelt und Arbeitsschutz bzgl. der Anlagen des EVS 

Okt./Nov. 2022 Interne Ortsbegehungen zur Ergänzung der Defizitanalyse und Maßnahmenentwicklung am 

31.10., 07.11. und 18.11. 

07.11.2022 Besprechung und Abstimmungsgespräch zur Defizitanalyse, offenen Fragen und den 

Maßnahmen mit Vertretern der Gemeinde Illingen und des Abwasserzweckverbands Illtal 

02.02.2023 Abstimmungsgespräch mit dem Entsorgungsverband Saar: mit Prof. Dr. Ing. Ralf Hasselbach 

und Christian Böhm  

März 2023 Austausch mit dem Zweckverband Natura Ill-Theel zu den Gewässerpflege- und  

-entwicklungsplänen 

14.06.2023 Austausch per Mail mit dem Zweckverband LIK.Nord zum Absinkweiher in Illingen und 

einem Weiher im Bereich Zeisweiler Hof/Hüttigweiler 

 



Konzept zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge für die Gemeinde Illingen 
 

11 

2 Örtliche Gefährdungsanalyse  

 Gefährdungsanalyse Hochwasser 

2.1.1 Ill 

Das Saarland stellt Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten als Informationsgrundlage über die 

hochwassergefährdeten Flächen entlang der Ills und das Ausmaß der dort vorhandenen Risiken öffentlich 

zur Verfügung. Durch die Karten soll erreicht werden, dass die kommunalen Gebietskörperschaften ihre 

Hochwasservorsorgemaßnahmen verbessern und dass die betroffene Bevölkerung eines 

hochwassergefährdeten Gebietes von vornherein Schadenspotenzial reduziert oder Schäden ausschließt. Die 

Hochwassergefahren- und -risikokarten stehen im Geoportal unter geoportal.saarland.de zur Ansicht und 

zum Download zur Verfügung. 

Die Überschwemmungsgebiete (ÜSG) wurden 2018 neu ermittelt und festgesetzt. Die bis dato bestandenen 

ÜSG wurden ermittelt, αƛndem die Grenzen der tatsächlich eingetretenen Höchstwasserstände kartiert und 

festgesetzt wurden. Heute ist den festzusetzenden Überschwemmungsgebieten mindestens ein HQ100 

zugrundezulegenΦά όMUV (2018), S. 12). Aus diesem Grund kann es in den Karten zu Abweichungen 

gekommen sein.  

Die Saar ist das Hauptgewässer für das Saarland, die wichtigsten Nebengewässer sind die Blies, die Nied und 

die Prims, zu deren Einzugsgebiet auch die Ill gehört. Im Hochwasserrisikomanagementplan werden die 

DŜŦŅƘǊŘǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ {ŎƘǳǘȊƎǸǘŜǊ αaŜƴǎŎƘƭƛŎƘŜ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘάΣ α²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘά ǳƴŘ α¦ƳǿŜƭǘάΣ 

gemäß der Gefahren- und Risikokartierung benannt und hier nachfolgend zitiert (vgl. MUV (2015), S. 135ff). 

Hirzweiler 

In Hirzweiler sind bei HQ100 ca. 80 Personen und bei HQextrem ca. 100 Personen von Hochwasser betroffen. 

Oberhalb der bebauten Flächen der Ortslage Hirzweiler ufert die Ill auf einer Breite von bis zu 120 m aus. 

Etwa bei Fluss-km 23,6 kreuzt die Leitenackerstraße in der Ortslage das Gewässer. Auf Grund ihrer breiten 

Überschwemmungsflächen tritt das Gewässer hier über die Verkehrswege der Leitenackerstraße und 

überschwemmt diese auf einer Breite von rund 200 m.  

Vor allem die im Innenbogen der Ill (rechtes Vorland) liegenden Siedlungsflächen der Ortslage werden im 

beschriebenen Bereich überschwemmt. Die weiteren Ausuferungen finden zwar ebenfalls auf 

Siedlungsflächen statt, erreichen aber nicht oder nur selten die Wohnbebauung. Erst oberhalb des 

Straßendurchlasses der L141 oberhalb der Gemarkung Welschbach erreicht das Hochwasser wieder die 

Bebauung der Hirzbachstraße. 

In Hirzweiler sind keine Gewerbe- und Industriebetriebe bei Hochwasser betroffen. Es gibt keine Hinweise 

auf ein Umweltrisiko bei Hochwasser. 

Hüttigweiler 

In Hirzweiler sind bei HQ100 ca. 90 Personen und bei HQextrem ca. 110 Personen von Hochwasser betroffen. 

Die vom Hochwasser betroffenen Siedlungsflächen in Hüttigweiler liegen allesamt auf unmittelbar an das 

Gewässer grenzenden Parzellen entlang der gewässerparallelen Straßen in der Ortslage. Insgesamt lassen 

sich 3 Bereiche mit Betroffenheiten lokalisieren: Ein rd. 400 m langer Abschnitt der Siedlungsflächen an der 

Provinzialstraße im Bereich der Unterquerung der Neunkircher Straße. Ein rd. 150 m langer Abschnitt 

oberhalb der Unterquerung der Pfarrstraße auf Höhe der Illtalhalle. Ein rd. 300 m langer Abschnitt oberhalb 

der Brückenstraße mit Betroffenheiten entlang der Talstraße ab Höhe Sportplatz sowie der Brückenstraße 

selbst. 



Konzept zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge für die Gemeinde Illingen 
 

12 

In Hüttigweiler sind keine Gewerbe- und Industriebetriebe bei Hochwasser betroffen. Es gibt keine Hinweise 

auf ein Umweltrisiko bei Hochwasser. 

Illingen und Wustweiler 

In Illingen beschränkt sich die Zahl der Betroffenen auf jeweils ca. 20 Personen bei HQ100 und HQextrem. 

Betroffen sind die Flächen der Heistermühle und die Siedlungsflächen zwischen Bauhof und des Durchlasses 

an der L112. In Illingen ist der Bauhof an der L141 oberhalb der Uchtelbachmündung von Hochwasser 

betroffen. 

In Wustweiler sind bei HQ100 ca. 50 Personen und bei HQextrem ca. 70 Personen von Hochwasser betroffen. 

Die betroffenen Siedlungsflächen in Wustweiler finden sich entlang der Straße α²ŀƭƪƳǸƘƭŜάΣ ŜƛƴŜƳ ƪǳǊȊŜƴ 

!ōǎŎƘƴƛǘǘ ŘŜǊ .ǊǸƘƭǎǘǊŀǖŜΣ αLƳ [ƛƴƴŜƴƎŀǊǘŜƴά ŀǳŦ IǀƘŜ ŘŜǊ {ŜŜƭōŀŎƘƘŀƭƭŜ ǳƴŘ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ [Ŝbacher Straße 

im Bereich des Bahnhofes. In Wustweiler werden die Flächen des Baustoffhandels an der Illinger Straße bei 

HQextrem überschwemmt. Die Seelbachhalle wird bei Extremhochwasser von den 

Überschwemmungsflächen tangiert. 

Die Kläranlage in Wustweiler, an der Grenze zur Gemarkung Dirmingen, liegt sowohl bei HQ100 als auch bei 

HQextrem im Überschwemmungsgebiet der Ill. 

2.1.2 Gewässer 3. Ordnung im Gemeindegebiet 

Die Abb. 2 zeigt die Gewässer 3. Ordnung und deren Einzugsgebiete im Gemeindegebiet. 

Starkregenereignisse bringen die kleineren Gewässer besonders schnell zum Ansteigen und Ausufern, sodass 

gerade von vermeintlich kleinen und harmlosen Bächen ein hohes Gefahrenpotenzial ausgehen kann. 

Besonders dort, wo die Gewässer bis an die Böschungen genutzt oder bebaut sind, und wo Zwangspunkte, 

wie Brücken und Durchlässe oder innerörtliche Verrohrungen den Abflussquerschnitt einengen bzw. die 

Abb. 2: Gewässer und -einzugsgebiete in der Gemeinde Illingen 
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Gewässer keinen offenen, überirdischen Verlauf mehr haben. An diesen Stellen treten die Bäche dann 

spätestens über und fließen der Topographie folgend, oftmals ihrem früheren offenen Verlauf entsprechend, 

durch die Ortslagen und können hohe Schäden anrichten.  

Besonders kritische Bereiche für die innerörtliche Bebauung bestehen an den innerörtlichen Zwangspunkten 

der Nebengewässer, wie in der Defizitanalyse in Kapitel 2.6 dargestellt. Für die Gewässerunterhaltung an 

Gewässern 3. Ordnung ist die Gemeinde zuständig, siehe hierzu auch das Kapitel 2.3. Die Tab. 1 zeigt die 

Gewässer 3. Ordnung im Gemeindegebiet. 

Tab. 1: Gewässer 3. Ordnung im Gebiet der Gemeinde Illingen 
(Datenquelle: Geoportal Saarland) 

Gewässer-
kennziffer 

Name  
(örtliche Bezeichnung) 

Gewässer-
kennziffer 

Name  
(örtliche Bezeichnung) 

26468416 Ahlenbach 26468434122 Kleiner Harzbach 

2646843252 Aubornbach 2646843836 Kleiner Kaselswaldbach 

264684166 Bachbrunnen 264684326 Liebfraubach 

264684356 Bärenbach 264684342 Malzbach 

2646843838 Dickenborn 26468432 Merch 

26468438 Dusterbach 2646843424 Mettelbach 

264684164 Erlenbach 264684382 Molkenbrunnerbach 

2646841642 Erlenbach 26468414 Münchbach 

264684314 Firbach 2646843422 Oberer Malzbach 

2646843492 Gebelsbach 2646843122 Oberer Sabelbach 

26468434234 Geitzwiesbach 264684312 Sabelbach 

26468434232 Götzenbergbach 2646843612 Seelbrunnen 

26468434242 Hesselbrunnen 2646843522 Seifenwiesbach 

264684618 Hilschbach 26468434 Uchtelbach 

264684188 Hirtenbrunnen 264684196 Wadenbach 

  Hirzweiler Bach 26468462 Wallenbornbach 

2646841814 Höllenwiesbach   Wältersbach 

264684362 Hosterwaldbach 26468418 Welschbach 

264684182 Hubertushofbach 2646841612 Wieslingbach 

264684 Ill 26468416124 Wieslingbach 

2646841654 Johannesbach 264684622 Winkenbach 

2646843562 Kleiner Bärenbach 26468436 Wustweiler Seelbach 
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 Gefährdungsanalyse Starkregen 

Mit dem vorliegenden Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept für die Gemeinde Illingen werden auch 

die erstmals erstellten Starkregengefahrenkarten für die Gemeinde veröffentlicht. Diese wurden 

projektbegleitend erstellt. Für die Erarbeitung der Defizitanalyse, zur Identifikation von Problembereichen 

und neuralgischen Punkten diente ein Vorentwurf der Karten bereits bei den Ortsbegehungen (siehe Kapitel 

1.5), der Vorentwurf wurde außerdem bei den Bürgerveranstaltungen vorgestellt und erläutert (siehe Kapitel 

1.6). 

Entsprechend der Leistungsbeschreibung zur Erstellung der Starkregengefahrenkarte dient diese der 

Identifikation gefährdeter und kritischer Bereiche in der Gemeinde und beinhaltet u.a.: 

ω Überschwemmungsgebiete der Hochwassergefahrenkarten für H0100 und für HQextrem aus den 

Hochwassergefahrenkarten des Saarlandes 

ω Skalierte Fließwege, die die Gefahr möglicher Sturzfluten bei Starkregen zeigen, für relevante Bereiche 

(z.B. Tiefenlinien, Hänge) ggf. auch über Gemeindegrenzen hinaus (Betrachtung des Einzugsgebietes) 

ω Abflusskonzentrationen in Geländesenken 

ω Überflutungen und skalierte Wassertiefen für ein angenommenes Niederschlagsereignis 

ω Hintergrund: Gewässer, Auenbereiche, vereinfachte Landnutzung (Wald, Grünland, Acker, Siedlung, 

Industrie und Gewerbe) und Höhenlinien 

In Illingen ist eine rein topografische Geländeanalyse gefordert, wobei eine vereinfachte 

Überflutungsberechnung zum Ansatz gebracht wird. Anders als bei der vereinfachten rein topografischen 

Geländeanalyse, in der das Projektgebiet hinsichtlich oberflächiger Fließwege und Senken untersucht wird, 

können bei der vereinfachten Überflutungsberechnung Wassertiefen, Fließwege sowie 

Fließgeschwindigkeiten für beliebige Niederschlagsszenarien simuliert als auch graphisch dargestellt werden. 

Dazu wird für jede Ortschaft ein separater Lageplan als auch entsprechende Detailpläne angefertigt, um die 

Ergebnisse darzustellen. Um weitere überflutungsgefährdete Bereiche aus Überflutungen eines 

Fließgewässers zu ergänzen, werden die bereits vorhandenen Hochwassergefahrenkarten (HWGK) mit der 

Starkregengefahrenkarte in einem separaten Kartenblatt kombiniert. Da die Ursache der Überflutung der 

jeweiligen Hochwasserart unterschiedlich ist, sollten entsprechende Maßnahmen für die jeweilige 

Hochwasserart mit dem Blick auf das Ganze entwickelt werden.  

Bei der Interpretation des Kartenmaterials sei angemerkt, dass es sich bei den Ergebnissen um ein Modell 

handelt. Hintergrund einer Simulation ist es, sich bestmöglich an die Realität über verschiedenste 

Randbedingungen und diverse Parameter anzunähern. Es wird also im Modell ein bereits schonmal 

aufgetretenes Starkregenereignis simuliert. Allerdings wird sich dasselbe Ereignis niemals an identischer 

Stelle, Intensität und gleicher Dauer, wie es schonmal real aufgetreten ist, ereignen. Jedoch liefern die 

Ergebnisse der Simulation belastbare Aussagen über das Entstehen und Verhalten von Hochwasser durch 

Starkregenereignisse. 

Zum Verfahren der Erstellung der Starkregengefahrenkarten und zur Erläuterung der Methoden, der 

eingesetzten Software und der getroffenen Annahmen sowie der Darstellung in den Karten wurde ein 

eigenständiger Bericht angefertigt. Dieser Bericht und die erstellten Starkregengefahrenkarten liegen diesem 

Konzept in  den Anlagen bei. 

Die Karten dienen auch Privatpersonen als Hilfestellung zur Ermittlung der Gefährdungssituation im 

Wohnumfeld und am eigenen Grundstück/ Gebäude, um anschließend die Eigenvorsorge gegen Hochwasser 

und Starkregen zu überprüfen und Maßnahmen zum eigenen Schutz zu ergreifen (siehe hierzu auch Kapitel 

4). 
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 Gewässerunterhaltung, Außengebietsentwässerung und Teichanlagen 

2.3.1 Gewässer 3. Ordnung 

Das Saarländische Wassergesetz (SWG) definiert in der Fassung vom 30. Juli 2004 in § 3 (1) Abs. 3, dass 

αDŜǿŅǎǎŜǊ ŘǊƛǘǘŜǊ hǊŘƴǳƴƎΥ ŀƭƭŜ ŀƴŘŜǊŜƴ ƻōŜǊƛǊŘƛǎŎƘŜƴ DŜǿŅǎǎŜǊά ǎƛƴŘΣ ŘƛŜ ƴƛŎƘǘ .ǳƴŘŜǎǿŀǎǎŜǊǎǘǊŀǖŜƴ όмΦ 

Ordnung) oder im dem Gesetz beiliegenden Verzeichnis zu den Gewässern 2. Ordnung enthalten sind. 

DŜƴŜǊŜƭƭ ŀƭǎ DŜǿŅǎǎŜǊ ƎŜƭǘŜƴ ŘƛŜ αώΧϐ ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜƴ ǳƴŘ ƪǸƴǎǘƭƛŎƘŜƴ ƻōŜǊƛǊŘƛǎŎƘŜƴ DŜǿŅǎǎŜǊ Ƴƛǘ !ǳǎƴŀƘƳŜ 

ŘŜǎ ǿƛƭŘ ŀōŦƭƛŜǖŜƴŘŜƴ ²ŀǎǎŜǊǎ ǳƴŘ ŘŜǊ ǎǘŀŀǘƭƛŎƘ ŀƴŜǊƪŀƴƴǘŜƴ IŜƛƭǉǳŜƭƭŜƴ ώΧϐά Ϡ о όмύΦ Weiter ist 

festgeschrieben ist in § 3 (оύΥ α Natürliche Gewässer sind Gewässer, deren Bett auf natürliche Weise 

entstanden ist. Ein natürliches oberirdisches Gewässer gilt als solches auch nach künstlicher Veränderung 

oder Verlegung. Künstliche Gewässer haben ein künstlich angelegtes Gewässerbett. Als künstliche Gewässer 

gelten insbesondere Triebwerkskanäle, Hafengewässer, Baggerseen sowie Be- und Entwässerungskanäle.ά 

Siehe dazu auch die Übersichtskarte der Einzugsgebiete und die Tabelle zu Gewässern 3. Ordnung im 

Gemeindegebiet in Kapitel 2.1.2. 

2.3.2 Gewässerunterhaltung und Zuständigkeiten 

Unterschieden werden muss zinsgesamt zwischen Gewässerunterhaltung des Fließgewässers (Sicherstellung 

des funktionsfähigen Normalwasserabflusses), der Anlagenunterhaltung von Bauwerken (bspw. Brücken, 

Wehre, Durchlässe, Verrohrungen, Teichanlagen), für die immer der zuständig ist, dem das Bauwerk gehört 

(oder dient) und der Verkehrssicherungspflicht, die auch den privaten Gewässeranliegern obliegt. 

Ϡ рф {²D όȊǳ Ϡ ос ²IDύ ǊŜƎŜƭǘ ŘŀȊǳ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘΥ αDer Eigentümer einer Anlage in oder an einem Gewässer hat 

dem zur Erfüllung der Unterhaltungspflicht Verpflichteten die vermehrten Kosten der Gewässerunterhaltung 

zu ersetzen, soweit sie durch das Vorhandensein der Anlage bedingt sind. Im Streitfall setzt die untere 

Wasserbehörde den Kostenbeitrag nach Anhören der Beteiligten fest.ά 

Die besonderen Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete, die für die Anlieger dort 

bestehen, sind in Kapitel 4.3.2 zusammengefasst. 

Meldung von hochwasserkritischen Zuständen an den Gewässern können durch die Anlieger direkt an die 

Gemeinde erfolgen. 

2.3.3 Gewässerunterhaltung an Gewässern 3. Ordnung 

Für die Gewässerunterhaltung an Gewässern 3. Ordnung ist die Gemeinde zuständig. Nach § 4 SWG gehören 

die Gewässer den Eigentümern der Ufergrundstücke. Die Gemeinde kann gemäß § 57 (2) SWG unter 

bestimmten Voraussetzungen (Niederschlagsgebiet bis zu 10 km², geringe wasserwirtschaftliche Bedeutung) 

die Unterhaltungslast per Satzung auf die Eigentümer bzw. Anlieger der Gewässer 3. Ordnung übertragen; 

liegen keine entsprechenden Satzungen vor, ist die Gemeinde die Unterhaltungspflichtige. 

Dies sollte auch beibehalten werden, um eine Gewässerunterhaltung zielgerichtet für die gesamten 

innerörtlichen Fließstrecken als Gemeinde durchführen und einen Zielzustand erhalten zu können. 

Die Gewässerentwicklung an der Ill und den Nebenbächen sowie damit einhergehend die Zielsetzung von 

Unterhaltungsmaßnahmen folgt einem festgelegten Pflege- und Entwicklungsplan, der die im Zuge der 

Renaturierung umgesetzten biotoplenkenden Maßnahmen berücksichtigt.  

Zuständig für die Einhaltung sowie Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungsplans ist der Zweckverband 

Natura Ill-Theel, die Unterhaltung obliegt der Gemeinde. Für die Gewässerentwicklung gilt gemäß dem Plan 

ŘƛŜ α{ŜƭōǎǘŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǾƻǊ DŜǎǘŀƭǘǳƴƎάΦ 
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2.3.4 Teich- und Weiheranlagen 

Das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz ist für die Kontrolle der privaten Teich- und Weiheranlagen 

zuständig. Der Eigentümer der Anlagen wiederum ist für die Unterhaltung der Anlage zuständig, auch wenn 

diese im Hauptschluss eines Gewässers 3. Ordnung liegt. Dem Eigentümer obliegt außerdem der 

ordnungsgemäße Betrieb der Anlage und dass von ihr Gefahr für Unterlieger ausgeht, etwa durch eine 

beeinträchtige Standsicherheit der Böschungen und Dämme.  

Die Gemeinde soll durch gezielte Ansprache und Information der Anlageneigentümer dazu aufrufen und 

sensibilisieren, den Zustand und die Standsicherheit der Anlagen zu überprüfen. Altanlagen können ggf. je 

nach Lage und Art einen Beitrag zur Hochwasserrückhaltung leisten. Wenn sie durch die Gemeinde erworben 

werden, kann eine Stilllegung und ökologische Umgestaltung sowie die Verlegung in den Nebenschluss des 

Gewässers gefördert werden. 

2.3.5 Außengebietsentwässerung: Verbesserung von Einlassbauwerken 

Bei den Ortsbegehungen zur Erarbeitung des vorliegenden Konzeptes sind an einigen Stellen der 

betrachteten Ortslagen Defizite aufgenommen worden, die durch baulich ungünstig ausgeführte, 

unterdimensionierte oder auch kaum zu unterhaltende und dadurch nahezu funktionsunfähige 

Einlaufbauwerke ausgingen. Diese lagen an Entwässerungsgräben und vor Bachverrohrungen und sind 

führen bei Verstopfung und Überlastung mitunter zu direktem Abfluss über Straßen und Wege oder flächig 

abfließend in die bebauten Ortslagen. 

Als Empfehlung für die Ausbildung von Rechen an Einlaufbauwerken nach DIN 19661, dem ATV Handbuch 

Kanalisation sowie der LUBW Arbeitshilfe zur DIN 19200 werden genannt: 

ω Vorrechen als Grobrechen bei erwartbarem Transport grober Schwimmstoffe 

ω Haupt- bzw. Feinrechen 

o Schrägstehend mit seitlicher Einströmmöglichkeit (Neigung 1:1 oder flacher) 

o Stababstand 100 - 120 mm 

o Abnehmbarer Gitterrost mit Stababstand von max. 40 mm 

o Freier Durchflussquerschnitt (Schlupf) unter dem Rechen von 120 - 200 mm 

ω Herstellung einer Unter-, Um- und Überströmbarkeit durch dreidimensionale bauliche Ausführung 

(vgl. BUSCHLINGER 2015, S.28). In Abb. 3 sind Beispiele für optimierte Einlassbauwerke dargestellt. 

Neben der baulichen Ausführung ist zudem wichtig zu beachten, dass sich die Bauwerke gut unterhalten und 

reinigen lassen und auch im Ereignisfall noch Maßnahmen zur Freihaltung und Räumung des Bauwerks 

möglich sind. 
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Abb. 3: Beispielhafte Verbesserung von Einlaufbauwerken an Gräben und vor Verrohrungen 
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 Gefährdungsanalyse Bodenerosion von Ackerflächen 

Im Zusammenhang mit Starkregen führt Bodenerosion zu teils massivem Bodenabtrag, der in die bebauten 

Ortslagen eingetragen wird und das Schadensbild deutlich erhöhen kann. Wind und Wasser bewirken eine 

Erosion, das heißt eine Lockerung und einen Abtrag des Bodenmaterials, besonders bei entsprechend 

anfälligen Kulturarten, die erst spät nach Aussaat eine erosionsschützende Bodenbedeckung aufweisen. 

Auch die Bodenbearbeitung und die vegetationsdichte sind Faktoren, die sich auf die Erosionsanfälligkeit 

auswirkenΦ bŀŎƘ !ƴƎŀōŜƴ ŘŜǎ ¦ƳǿŜƭǘōǳƴŘŜǎŀƳǘŜǎ Ǝƛƭǘ ŀƭǎ CŀǳǎǘŦƻǊƳŜƭΥ αwŜƎŜƴŜǊŜƛƎƴƛǎǎŜ Ƴƛǘ ƳŜƘǊ ŀƭǎ ȊŜƘƴ 

aƛƭƭƛƳŜǘŜǊ όмл [ƛǘŜǊύ bƛŜŘŜǊǎŎƘƭŀƎ ŀǳŦ ŜƛƴŜƳ vǳŀŘǊŀǘƳŜǘŜǊ ƪǀƴƴŜƴ .ƻŘŜƴŜǊƻǎƛƻƴ ŀǳǎƭǀǎŜƴά όǾƎƭΦ 

Umweltbundesamt 2020). 

α5ƛŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ 9ǊƻǎƛƻƴǎƎŜŦŅƘǊŘǳƴƎ ŘŜǊ ǎŀŀǊƭändischen Ackerflächen wurde im Zuge der Erstellung der 

saarländischen Erosionsschutzverordnung ermittelt und leitet sich aus Daten der Bodenschätzung, der 

Hangneigung und -ƭŅƴƎŜ ǎƻǿƛŜ ŀǳǎ bƛŜŘŜǊǎŎƘƭŀƎǎŘŀǘŜƴ ŀōΦ ώΧϐ 5ŜƳƴŀŎƘ ǎƛƴŘ ǊǳƴŘ по҈ ŘŜǊ ǎŀŀǊƭŅƴŘƛǎŎƘŜƴ 

Ackerschläge erosionsgefährdet: 16 % der Ackerschläge weisen eine Erosionsgefährdung durch 

Niederschläge auf (CCWasser-1). 27% der Ackerschläge sind stark wassererosionsgefährdet (CCWasser-2). 

ώΧϐ 5ŜǘŀƛƭƭƛŜǊǘŜǊŜ !ǳǎƪǸƴŦǘŜ ȊǳǊ 9ǊƻǎƛƻƴǎƎŜŦŅƘǊŘǳƴƎ Ǿƻƴ CƭŅŎƘŜn können Landwirte beim Landesamt für 

Abb. 4: Kartierung von Ackerflächen gemäß CCW-Erosionsgefährdungsklassen 2022 in der Gemeinde 
(Quelle: Geoportal Saarland) 



Konzept zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge für die Gemeinde Illingen 
 

19 

Agrarwirtschaft und Landentwicklung (LAL) erhalten. Einen allgemein zugänglichen Überblick über die 

Erosionsgefährdung landwirtschaftlicher Flächen bietet auch das saarländische Geoportal: 

http://geoportal.saarland.de. (MWW und MUEV (2011), S. 3). Einen Ausschnitt der Karte für die Gemeinde 

Illingen zeigt Abb. 4. 

Zur Vermeidung von Bodenerosion können verschiedene Parameter angepasst werden, in der Regel müssen 

verschiedene Faktoren zusammenspielen, um Erosion wirksam zu unterbinden. Schutzmaßnahmen sind 

bspw. (vgl. Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 2006 und MWW und MUEV (2011), S. 3f): 

ω Minimierung der Zeitspannen ohne Bodenbedeckung 

ω Vermeidung des Anbaus von Hackfrüchten nach konventioneller Bearbeitung ohne Bodenbedeckung 

ω Einschalten von Untersaaten und Zwischenfrüchten in den Prozess der Fruchtfolge 

ω Ausbringung von Strohmulch zum Schutz des Bodens vor der Energie des aufprallenden Regens 

ω Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren 

ω Aufbau und Erhalt einer guten Bodenstruktur 

ω Vermeidung von Bodenschadverdichtung und -verschlämmung (keine Bearbeitung eines zu feuchten 

Bodens, keine zu feine Bearbeitung) 

ω Einsatz von Grubbern, Scheibeneggen oder zapfwellengetriebenen Geräten in der 

Grundbodenbearbeitung, wodurch mehr Pflanzenreste an der Bodenoberfläche verbleiben 

ω Gewährleistung einer guten Humusversorgung des Bodens über Ernterückstände, Gründüngung und 

organische Düngung in Form von Stallmist, Gülle, Kompost oder Klärschlamm, zur Stabilisierung des 

Bodengefüges und zur Steigerung des Wasseraufnahmevermögens 

ω Kalkung des Bodens zur Förderung der Krümelstruktur und dadurch zur Vorbeugung einer 

Verschlämmung und Verkrustung der Bodenoberfläche 

ω Höhenlinienparallele Bearbeitung 

ω Verkürzung der Hanglängen  

ω Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren 

ω Anlage von Filterstreifen aus Gras oder Gehölzen 

ω Vermeidung von Fremdwasserzutritt 
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 Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen 

Am 07. Juni 2016 war das Gemeindegebiet besonders von Starkregen und Überschwemmungen betroffen. 

Die Konzentration des Starkregenereignisses lag über dem Ortsteil Wustweiler (siehe Abb. 5). 

Die durch die Gemeinde erfassten Schäden und betroffenen Bereiche zeigt Tab. 2. 

Tab. 2: Schadenserfassung der Gemeinde Illingen zum Starkregenereignis vom 7. Juni 2016 

Bezeichnung Art des Schadens Maßnahme 

Schäden an gemeindeeigenen Gebäuden 

Hirzweiler, Dorfwaldhalle 2-5cm Wasser im Anbau Reinigung und Trocknung 

Wustweiler, Alt School 2cm Wasser und Schlamm 
im Keller 

Reinigung und Kanalspülung 

Hüttigweiler, Grundschule 5cm Wasser im Keller, DRK-
Kleiderkammer 

Reinigung und Ursachenfeststellung 

Schäden am Kanalnetz 

Kanalschacht Ecke 
Provinzialstr. / Neunkircher 
Str., Schacht 17208 

Schacht und anliegender 
Kanal durch Druck 
beschädigt 

Entsorgung Asphalt, Auffüllung und Verdichtung 
von Unterbau / Einwalzung des Schachtdeckels 
in neue Asphaltschicht 

Schäden an Innerortsstraße 

Am Storckelborn kleinere Ausbesserung 

Pastor-Schulz-Str. punktuelle Ausbesserung 

Waldstr. Schäden Ausbesserung 

Tholeyer Str.  Ausbesserung 

Heinrichstraße etliche Asphaltausbrüche  Instandsetzung 

Schäden an Außerortsstraßen und Wirtschaftswegen 

Abb. 5: Starkregenereignis am 7. Juni.2016 in Wustweiler (Tagessummen) 
(Quelle: Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz Saarland) 



Konzept zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge für die Gemeinde Illingen 
 

21 

Feldweg verl. Kupferne 
Hölle 

100m Verbundsteine 
unterspült 

Aufnahme der Verbundsteine (Breite min. 1m), 
Ausbesserung der Schottertragschichten und 
Neuverlegung der Verbundsteine 

Wirtschaftsweg oberhalb 
der ehem. Grundschule 
Wustweiler 

Asphaltweg auf einer Länge 
von min. 50m komplett 
unterspült 

Erneuerung des Abschnitts 

Wirtschaftsweg Am 
Zimmerplatz Hirzweiler 
Richtung Tholeyer Str. 
Hüttigweiler und 
Wirtschaftsweg 
Tennisplatz Hüttigweiler 

Ausspülung der Bankette an 
zahlreichen Stellen 

Auffüllung und Verdichtung 

Schäden an der L 141 (Provinzialstr.) 

In Höhe Tankstelle Franz Überschwemmung von 
Landstraße, Radweg, 
Tankstelle und 
Wiesengelände. Vom 
"illegalen" Weg zum 
Schreinerhof wurden 
erhebliche Bauschuttmassen 
(Klinker, Ziegel, 
Ausbauasphalt) ausgespült. 

Beseitigung der Massen im direkten 
Randbereich der Straße durch 3-4 Mann des 
Baubetriebshofes mit Bagger, Unimog und LKW 
an 3 Tagen, Reinigung des Durchlasses unter 
der Landesstraße durch die Fa. Schneider 

  Noch notwendig: Ausbaggern von Ein- und 
Auslaufbereich des Gewässers, 
Wiederherstellung. Reinigung und 
Neuprofilierung des Grabens entlang der 
Landesstraße, Abschiebung, Andecken und 
Einsäen von 700qm Wiesengelände der Fam. 
Franz 

An privaten Gebäuden wurden 59 Schäden gemeldet, darunter 9 schwere Schäden (Wohnungen teilweise oder 

gänzlich unbewohnbar). Die nachfolgende Tabelle zeigt die betroffenen Straßen und die aufgenommenen 

Schäden. Die Hausnummern wurden aus Datenschutzgründen entfernt. 

Tab. 3: Betroffene Straßen beim Starkregenereignis vom 7. Juni 2016 und Nennung der Betroffenheit 

Ortsteil Betroffene Straße Erfasste Schäden 

Hirzweiler Am Zimmerplatz  Wasser auf gesamtem Hofgelände, mehrere Kleintiere ertranken 

Am Zimmerplatz  10cm Wasser in Wohnung 

Dorfwaldstraße  40cm Wasser, ganzer Keller geflutet 

Dorfwaldstraße 10cm Wasser im Keller 

Dorfwaldstraße Einliegerwohnung im Keller vollständig unter Wasser 

Leiwieserstraße 30cm Wasser, ganzer Keller geflutet, Wände und Bodenbeläge 
beschädigt 

Raiffeisenstraße  30cm Wasser im Keller 

Valentin-Fuchs-
Straße  

5cm Wasser im Keller, Bodenbeläge und Gipskartonplatten an 
Wänden beschädigt 

Zum Gesehr  5cm Wasser in Betrieb 

Zum Gesehr  15cm Wasser im Keller 

Hüttigweiler Ahornweg  Wasser ca. 10 cm in Wohnung 

Ahornweg  Wasser im Keller 

Ahornweg  ca. 20cm Wasser im Keller 

Ahornweg  40 cm Wasser im Keller, schwere Schäden 

Ahornweg  Wasserschaden in Wohnung 

Ahornweg  10 cm Wasser im Keller 
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Ahornweg  
ca. 5cm Wasser in Einliegerwohnung, Böden und Wände 
durchnässt 

Ahornweg  Schwere Schäden 

Akazienweg  ca. 20cm Wasser im Keller 

Akazienweg  Wasserschaden im Haus 

Akazienweg  Kleinerer Wasserschaden im Keller 

Akazienweg  15cm Wasser im Keller 

Akazienweg    

Bergstraße  Keller unter Wasser ca. 3cm 

Buchenweg  Wasserschaden im Haus, Loch im Dach 

Buchenweg ca. 5cm Wasser in Einliegerwohnung  

Buchenweg  Wasserschaden im Haus 

Buchenweg  Wasserschaden 

Buchenweg  Einliegerwohnung im Keller bis auf einen Raum schwer beschädigt 

Buchenweg  ca. 15cm Wasser  

Buchenweg  ca. 5cm Wasser in Einliegerwohnung & Keller 

Kiefernweg  Überschwemmung 

Kiefernweg  Wasser im Keller 

Kiefernweg  10 cm Wasser im Keller 

Kiefernweg  Keller geflutet 

Kiefernweg  Keller geflutet 

Lindenweg  Wasser im Keller 

Schiffweilerstraße ca. 40cm Wasser im Keller, Ölheizung defekt 

Schubertstr.  Wasser im Keller 

Wustweiler Am Düsterbach  ganze Wohnung stand unter Wasser 

Heinrichstraße  Wasser in Wohnung 

Heinrichstraße  Keller unter Wasser 

Heinrichstraße  ca. 40cm Wasser  

Heinrichstraße  ca. 20cm Keller unter Wasser 

Illinger Straße  ca. 20 cm Wasser im Keller 

Im Steine Rot  50 cm Wasser in Garage 

Jägerstraße  Gartenmauer zerstört, Erdmassen und Holz angespült 

Kanzelstraße ganze Wohnung stand unter Wasser 

Lebacher Str. Wasser in Keller und Garage 

Lebacher Str. Wasser in Wohnung 

Lebacher Str. Überschwemmung 

Lebacher Str. 70cm Wasser im Keller, Einliegerwohnung unter Wasser 

Lebacher Str. 1,20m Wasser im Keller 

Lebacher Str. ca. 1,20m Wasser im Keller 

Lebacher Str. Werkstatt betroffen, ca. 10cm Wasser 

Lebacher Str. 10 cm Wasser in Kellerwohnung 

Pappelweg  ganzes Kellergeschoss unter Wasser 

Urexweilerweg Hochwasserschaden in Einliegerwohnung 

Urexweilerweg Zuwegung durch Wassermassen zerstört  

Urexweilerweg Einliegerwohnung und Keller ca. 10cm Wasser 

Zum Steinertswald ca. 30cm Wasser im Keller 

Zum Storckelborn  Garten überflutet, Erdmassen und Bauschutt angespült 

Zum Storckelborn  15 cm Wasser in der Garage 

Zum Storckelborn  Wasser im Keller und Treppenhaus 

Zum Storckelborn  Überschwemmung 

Zum Storckelborn  2 m Wasser im Keller, schwere Schäden am Haus 

Zum Storckelborn  2m Wasser im Keller, schwere Schäden im Wohnbereich 
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 Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz 

Lƴ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ LƭƭƛƴƎŜƴ ōŜǎǘŜƘǘ Ŝƛƴ αDŜŦŀƘǊŜƴŀōǿŜƘǊǇƭŀƴ ŦǸǊ ŀǳǖŜǊƎŜǿǀƘƴƭƛŎƘŜ 9ǊŜƛƎƴƛǎǎŜά Ǿƻƴ нлмфΣ ŘŜǊ 

Anfang 2023 überarbeitet und aktualisiert werden sollte. In der Fassung von 2019 werden folgende 

Vorgehensweise und Zuständigkeiten benannt: 

Rechtsgrundlagen 

Die Organisation und Durchführung der täglichen allgemeinen Gefahrenabwehr richtet sich nach dem Gesetz 

über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland, dem Saarländischen 

Rettungsdienstgesetz, dem Saarländischen Polizeigesetz und weiteren Gesetzen, in denen die örtliche 

Gefahrenabwehr dem Bürgermeister oder der Ge­meinde zugewiesen ist. 

Die Gefahrenabwehr im Katastrophenfall ist nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe 

und den Katastrophenschutz im Saarland eine Aufgabe des Landes, der Landkreise und des 

Regionalverbandes Saarbrücken. Untere Katastrophenschutzbehörden sind die Landkreise und im 

Regionalverband Saarbrücken die Landeshauptstadt Saarbrücken. 

Außergewöhnliches Ereignis 

Ein außergewöhnliches Ereignis ist eine Gefahr, die über die Schadensfälle des täglichen Lebens hinausgeht, 

bei der aber noch nicht der Eintritt der Katastrophe festgestellt worden ist. 

Ein außergewöhnliches Ereignis liegt vor, wenn 

ω die Gefahrenabwehr mit den Möglichkeiten und Führungsmitteln der zuständigen Fach­ dienststellen 

allein nicht mit Sicherheit optimal durchgeführt werden kann, oder 

ω die Notwendigkeit zur schnellen ämterübergreifenden Koordinierung besteht, oder 

ω wegen einer starken Beunruhigung der Bevölkerung die Notwendigkeit einer ämterübergrei­ fenden 

koordinierten Bürgerinformation zu einem bestimmten Ereignis besteht, ohne dass die Größenordnung 

einer Katastrophe (Feststellung des Katastrophenfalles) erreicht wird. 

Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) 

Zur Abwehr von außergewöhnlichen Schadensereignissen wird ein Gefahrenabwehrstab (Stab für 

außergewöhnliche Ereignisse - SAE) gebildet. 

Der SAE ist die alleinige Anlaufstelle der Gemeinde für Weisungen und Informationen von an­ deren Stellen, 

die das Ereignis direkt oder indirekt betreffen, sowie zuständig für die Zusammenarbeit mit Aufsichts-, 

Nachbar- und Fachbehörden in grundsätzlichen Angelegenheiten. 

Der SAE ist ein modulares Führungssystem mit abgestufter, dem Ereignis angepasster personeller Besetzung 

zur flexiblen Reaktion auf den jeweiligen Bedarfsfall. 

Der SAE informiert das Zivilschutzamt des Landkreises über die Integrierte Leitstelle Saarland (ILS) (Telefon 

0681 / 6879840, Fax 0681 / 635327) oder über den Sachbearbeiter Zivilschutz bei der unteren Kats-Behörde 

(Telefon 06824 / 906-1110), das sich mit dem Stab für außergewöhnliche Ereignisse beim Landkreis (SAE) 

dem SAE beratend zur Verfügung stellt. 

Mitglieder 

Dem SAE gehören folgende Mitglieder an: 

Ständige Mitglieder Sonstige Mitglieder 
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1. Der Bürgermeister als Leiter 
Er kann die Leitung an ein anderes Mitglied des SAE übertragen 

1. Leiter des Fachgebiets Ordnungsamt 

нΦ [ŜƛǘŜǊ ŘŜǎ CŀŎƘōŜǊŜƛŎƘ м α±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎ- dienste" 2. Fachbereich 1, Bürgertelefon 

3. Leiter des Fachbereich 3 "Wirtschaft und Bauen" 3. Amt des Bürgermeisters, Presse und Of- 
fentlichkeitsarbeit 

4. Leiter Service Einheit Technik 4. Leiter Fachbereich 5 (Umwelt) 

5. Der Wehrführer 5. Technischer Werkleiter AVI 

6. Eine Verbindunqsperson der Polizei  

Die sonstigen Mitglieder werden im Bedarfsfall in den SAE eingegliedert. Die Einberufung weiterer Mitglieder 

bleibt vorbehalten. 

Fachberater 

ω Fachberater sind regelmäßig die Mitglieder der SAE der unteren Kats-Behörde. 

ω Bei Bedarf können sonstige Behörden, Dienststellen oder Institutionen (z. B. TÜV, Bundes­ bahn, 

Hilfsdienste, Versorgungsunternehmen usw.) als beratende Mitglieder hinzugezogen werden. 

ω Sie setzen die Hilfeersuchen und Anforderungen für ihren Bereich um und führen Hilfspoten­ tial 

όtŜǊǎƻƴŀƭ ǳƴŘ aŀǘŜǊƛŀƭύ ŘŜƳ 9ƛƴǎŀǘȊƭŜƛǘŜǊ Ȋǳ όǎƛŜƘŜ {ŜƛǘŜ р α9ƛƴǎŀǘȊƭŜƛǘǳƴƎ ŀƴ ŘŜǊ DŜŦŀƘπ ǊŜƴǎǘŜƭƭŜϦύΦ 

Gegenüber dem Vertreter der Polizeiinspektion Neunkirchen besteht kein Weisungsrecht durch den Leiter 

des SAE. Die Vertretung der Mitglieder richtet sich nach dem jeweils bestehenden Dienst- und 

Geschäftsverteilungsplan. 

Kommunales Lagezentrum (KomLageZ) / Leopold lllingen 

Zur Durchführung der Aufgaben des SAE und bei Bedarf wird vom Ordnungsamt im Mehr­ zweckraum 

Zimmer 210 ein Lage- und Führungszentrum (Kommunales Lagezentrum - KomLageZ) eingerichtet, das 

spätestens 30 Minuten nach Alarmauslösung betriebsbereit sein muss. Das KomLageZ muss während des 

Alarmfalles ständig besetzt sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben insbesondere 

einsatzvorbereitende und im Alarmfall SAE - unterstützende Aufgaben wahrzunehmen. Das KomLageZ kann 

auch für vorhersehbare Lagen eingerichtet werden. 

Der Einsatzleiter Feuerwehr benachrichtigt den Leiter des KomLageZ bei Eintritt eines außer­ gewöhnlichen 

Ereignisses oder einer besonderen Lage, der dann seinerseits die übrigen Mitglieder des KomLageZ 

benachrichtigt. 

Das KomLageZ fungiert auf Grundlage der Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 - Führen und Leiten im Einsatz. 

Gliederung und Organisation des KomLageZ sind gesondert in einer Stabsdienstordnung festgelegt. Im 

Betrieb fungiert das KomLageZ als rückwärtige Führungseinrichtung (Leitstelle) der eingesetzten 

Einsatzkräfte. 

Die Leitung des KomLageZ hat als politisch-gesamtverantwortlicher der Bürgermeister oder sein Vertreter. 

Administrativ-organisatorischer Leiter des KomLageZ ist der Leiter des Ordnungsamtes oder sein Vertreter, 

operativ-taktischer Leiter ist der Wehrführer oder sein Stellvertreter oder ein von ihnen bestimmter 

Verbandsführer der Freiwilligen Feuerwehr. 

Mitglieder des KomLageZ sind folgende Mitarbeiter: 

1. Fachdienstleitung Ordnungsamt 

2. Brand- und Zivilschutz 

3. Verkehrswesen 
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4. Meldeamt 

5. Gewerbeamt und weitere bei Bedarf 

Die Vertretung der Mitglieder richtet sich nach dem jeweils bestehenden Dienst- und 

Geschäftsverteilungsplan. Weitere Mitglieder können je nach Bedarf in das KomLageZ berufen werden. 

Meldestelle 

Meldestelle für den Bereich der Gemeinde ist die Integrierte Leitstelle (ILS) des Zweckverban­ des für 

Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) in Saarbrücken: 

nach Einrichtung des KomLageZ auch direkt beim Lagezentrum der Gemeinde Illingen, Telefon: 06825 / 409-

121; Funkrufname: ,,Leopold Illingen". 

Alarmierung (siehe Anlage - Alarmplan-) 

1.1. SAE - Alarm allgemein / Auslöseberechtigung 

ω Bei Eintritt eines außergewöhnlichen Ereignisses kann für den SAE Voralarm/Alarm ausgelöst werden. 

Berechtigt zur Auslösung des Voralarms sind die ständigen Mitglieder des SAE. 

ω Der Alarm wird vom Leiter des SAE ausgelöst. 

1.2 SAE - Voralarm 

ω Bei Erkenntnissen über ein bevorstehendes örtliches Ereignis mit denkbarer über das Alltagsgeschehen 

hinausgehender Auswirkung kann SAE - und KomlageZ - Voralarm ausgelöst werden. 

ω Das KomLageZ stellt die Rufbereitschaft zu den ständigen Mitgliedern des SAE her. 

1.3 SAE - und KomLageZ-Alarm 

ω Bei Eintritt eines außergewöhnlichen Ereignisses, das mit den vorhandenen Führungsmöglichkeiten nicht 

optimal durchgeführt werden kann, wird SAE - und KomLageZ - Alarm aus­ gelöst. Gleiches gilt bei einer 

besonderen Lage für das KomLageZ. 

ω Die ständigen SAE - Mitglieder und die Mitglieder des KomLageZ haben sich unverzüglich zum Lage- und 

Führungszentrum zu begeben. 

ω Die Mitglieder der FF Illingen, die im KomLageZ Dienst verrichten, sowie der Leiter Ordnungsamt können 

über die ILS alarmiert werden. 

Personaleinsatz der eigenen Verwaltung 

Der Leiter des SAE ist berechtigt, jeden Mitarbeiter der eigenen Verwaltung unmittelbar, auch außerhalb 

seiner regulären Dienstzeit, in das Leitungsgremium zu berufen bzw. für bestimmte Tätigkeiten einzusetzen. 

Diese Mitarbeiter sind während dieser Tätigkeit von ihrer normalen Aufgabenstellung befreit und sind an die 

Weisungen des Leiters oder eines von ihm benannten Mitgliedes gebunden. 

Die Rechte der Personalvertretung nach den gesetzlichen Bestimmungen bleiben auch dann unberührt. 

Einsatzleitung an der Gefahrenstelle 

Der SAE kann sich an der Gefahrenstelle einer Einsatzleitung (EL) bedienen. Der EL obliegen alle 

technischen/taktischen Einsatzmaßnahmen. Sie führt alle Einsatzkräfte vor Ort. Die Leitung vor Ort wird 

grundsätzlich von der Feuerwehr übernommen, die Alarm- und Ausrückeordnung gilt entsprechend. Bei 

Lagen, die für die Feuerwehr nicht typisch sind, legt der Leiter des SAE fest, welches andere Mitglied der 

Leitung die EL übernimmt, soweit keine gesetzlichen Regelungen bestehen oder bestehende konkurrieren. 
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Bürgertelefon 

Um bei einem besonderen Ereignis dem erhöhten Informationsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung zu 

tragen sowie zur Entlastung der Notrufnummern, ist in Zusammenarbeit mit der Pressestelle ein 

Bürgertelefon im Leitungszentrum einzurichten. 

Dies wird zunächst durch das Lagezentrum, später durch die mit der Öffentlichkeitsarbeit beauftragten 

Mitarbeiter besetzt. Hier werden Auskünfte ausschließlich nach Vorgaben des Leiters des SAE erteilt. Die 

Pressestelle erstellt dazu einen Antwortkatalog, gibt diesen in stets aktueller Fassung auch an die Feuerwehr 

und die Polizei. 

Objektspezifische Lagen 

Bei objektspezifischen Lagen ist nach den objektbezogenen Alarmplänen zu verfahren. 

 Kritische Infrastrukturen 

Bei Hochwasser- und Überschwemmungsereignissen sind kritische Infrastrukturen besonders zu schützen. 

Dies sind Einrichtungen und Organisationen, deren Ausfall längerfristige Versorgungsengpässe und 

erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit bedeuten würden. Die Beeinträchtigung der Sektoren 

Energie und Wasser wird dabei als besonders schwerwiegend angesehen, da bei einem langfristigen Ausfall 

dieser Infrastrukturen die Versorgung der Bevölkerung nicht mehr sichergestellt und auch die Durchführung 

der Hochwasser- und Rettungseinsätze gestört werden kann. Bei den Ortsbegehungen wurden sichtbar im 

Überschwemmungsbereich befindliche Einrichtungen der Energieversorgung kartiert.  

Auch durch Starkregenabfluss und bei örtlichen Überschwemmungen nach Starkregen können solche 

Anlagen ausfallgefährdet sein und müssen entsprechend gesichert werden. Die aus den Erfahrungen der 

Vergangenheit sowie im Rahmen der örtlichen Analyse als im Risikobereich von Überflutungen durch 

Starkregen befindliche Anlagen wurden ebenfalls in die Liste der kritischen Infrastrukturen aufgenommen. 

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollte regelmäßig aktualisiert und bei Notwendigkeit 

erweitert werden. Eine gezielte Überprüfung der kritischen Infrastrukturen durch die Betreiber solcher 

Anlagen ist unbedingt zu empfehlen. 

In den ortsbezogenen Maßnahmentabellen sind die erfassten kritischen Infrastrukturen aufgeführt. 
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3 Defizitanalyse und ortsspezifische Maßnahmen 

Aus der örtlichen Analyse und im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurden starkregen- und hochwasserkritische 

Bereiche identifiziert und für die Entwicklung und zur Definition von Maßnahmen geprüft. Nachfolgend sind die 

maßnahmenrelevanten Bereiche je Ortslage dargestellt, sie sind entsprechend ihrer Nummerierung auf der 

beiliegenden Maßnahmenkarte zu finden. 

Das Maßnahmenkonzept beinhaltet die abgestimmten, öffentlichen bzw. ortsbezogenen Maßnahmen. 

Darüber hinaus liegen wesentliche Aufgaben für Grundstücks- und Hauseigentümer sowie für die von 

Hochwasser und Überschwemmungen durch Starkregen (potenziell) Betroffenen in der Eigenvorsorge. Diese 

beinhaltet nicht nur den baulichen Überschwemmungsschutz, sondern auch das Wissen um das richtige 

Verhalten vor, während und nach dem Ereignis sowie die Absicherung gegen Hochwasserschäden (siehe 

Kapitel 4). 

Die nachfolgend zusammengefassten Maßnahmentabellen enthält neben der Nennung der Maßnahme und 

dem zuständigen Träger/ Akteur auch eine Gewichtung und einen definierten Umsetzungshorizont.  

Die Gewichtung der Maßnahmen bezieht sich dabei auf die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Umsetzung 

der entsprechenden Maßnahme zur Zielerreichung im Sinne des Hochwasserschutzkonzeptes. Dabei wurde 

dem erwartbaren Aufwand der Maßnahme ihr Nutzen zur Behebung der identifizierten Defizite 

gegenüberstellt.  

Maßnahmenkategorie und Gewichtung der Maßnahmen 

 

In Umsetzung Laufende oder bereits umgesetzte Maßnahme 

Sofortmaßnahme unmittelbar erforderlich 

Priorität hoch 
hoher Wirkungsgrad der Maßnahme / positives Kosten-Aufwand-Verhältnis /  

vordringlicher Bedarf aufgrund hoher Gefährdung im Maßnahmenbereich 

Priorität mittel notwendige Umsetzung/ begleitende Maßnahme zu anderen Projekten 

Priorität 

nachrangig 

sinnvolle Maßnahme / Ergänzung zu weiteren, prioritären Maßnahmen / potenzielle 

Maßnahmen für die Zukunft bzw. Verknüpfung mit weiteren städtebaulichen und 

infrastrukturellen Planungen  

Pflichtaufgabe 

¶ Maßnahmen im originären Zuständigkeitsbereich des Trägers (bspw. 
Gewässerunterhaltung, Gefahrenabwehr) 

¶ Maßnahmen zur Erhöhung der Informations- und Verhaltensvorsorge 

Eigenvorsorge 
¶ Maßnahmen im Rahmen der privaten Eigenvorsorge 

¶ Aufgaben für Grundstückseigentümer und Gewässeranlieger 

Flächennutzung 
Empfohlene Maßnahme für Flächennutzer (Landwirtschaft/ Forst) zur Reduzierung von 

Bodenerosion in starkregengefährdeten Bereichen 
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Situation Information und Sensibilisierung zur Eigenvorsorge 

Die letzten großen Hochwasserabflüsse der Ill liegen lange zurück. Insgesamt wurde die Gefährdung durch 

das Großvorhaben der Renaturierung der Ill und ihrer Nebenbäche gesenkt. Dennoch besteht eine, auch 

durch Starkregen induzierte, Hochwassergefährdung entlang der Ill. 

Die Hochwassergefahrenkarten des Landes weisen die Überflutungsbereiche bei HQ100 und HQextrem 

(HQ1000) aus. Die Hochwasserrisikokarten des Landes stellen dar, wie viele Personen bei den 

entsprechenden Ereignissen betroffen wären: 

 

Ortsteil Anzahl Betroffener bei HQ100 Anzahl Betroffener bei HQextrem 

Hirzweiler ca. 60 ca. 80 

Hüttigweiler ca. 110 ca. 130 

Illingen ca. 30 ca. 30 

Welschbach 0 0 

Wustweiler ca. 60 ca. 80 
 

  

Ziel Generell nimmt das Bewusstsein der Gefährdung bei den Anliegern und Betroffenen im 

Überschwemmungsgebiet auch rasch nach den Ereignissen ab und ist bald darauf kaum noch vorhanden. 

Alteingesessene Einwohner, die noch von den großen Hochwasserschäden berichten können, werden 

immer weniger, Zugezogene sind sich der Gefahr ebenfalls nicht bewusst und haben für den Ereignisfall 

keine Vorkehrungen getroffen. Eine entsprechend hohe Priorität hat die Information und Sensibilisierung 

der potenziell von Hochwasser Betroffenen. 

Die im Überschwemmungsgebiet wohnenden Personen müssen über die Gefährdung an ihrem 

Wohnstandort aufgeklärt und regelmäßig erinnert werden. Dies soll als Daueraufgabe bei der Gemeinde 

etabliert werden und durch wiederkehrende Bekanntmachungen über die Mitteilungskanäle der 

Gemeinde, speziell vor dem Winterhalbjahr, erfolgen. Ergänzend empfiehlt sich die Erstellung eines 

Faltblattes zur Information der hochwassergefährdeten Anwohner mit Erläuterungen zur 

ereignisbezogenen Vorsorge und Verhaltensweisen sowie Möglichkeiten des privaten Objektschutzes. Die 

gedruckte Information soll an die betroffenen Haushalte verteilt sowie öffentlich ausgelegt werden. 

 

 

 Ill: Überschwemmungsgebiet  
 

 

 

Hochwassergefahrenkarte HQ100 im Bereich Illingen Ausschnitt der Hochwasserrisikokarte für Illingen (HQ100) 
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Situation Eigenvorsorge 

Zuletzt wurden die Anlieger bei der neuen Festsetzung des gesetzlichen Überschwemmungsgebietes über 

ŘƛŜ .ŜǘǊƻŦŦŜƴƘŜƛǘ ƛƴŦƻǊƳƛŜǊǘ ǳƴŘ ŀǳŦƎŜƪƭŅǊǘΦ ½ǳǊ 9ƛƎŜƴǾƻǊǎƻǊƎŜ ǎƛƴŘ ŀƭƭŜ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŘŜǊ αWŜŘŜǊƳŀƴƴǎ-tŦƭƛŎƘǘά 

gemäß § 5 WHG verpflichtet, die von Hochwasserbetroffen sein können. 

  

Ziel Dazu gehört, dass jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren geeignete 

Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminimierung 

treffen muss. Im Besonderen gilt dies für die Nutzung von Grundstücken, die den möglichen nachteiligen 

Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen sind. Im Vordergrund stehen 

bei der Eigenvorsorge der Objekt- und Sachwertschutz, die richtige Vorbereitung auf Hochwasser, das 

Wissen um das richtige Verhalten während und nach einem Ereignis und die Risikoabsicherung in Form 

von Versicherungen. 

Situation Hochwassersensible Nutzung des Überschwemmungsbereiches 

Durch falsche und unsensible Nutzung hochwasser- und überschwemmungsgefährdeter Außenanlagen 

wird nicht nur das persönliche Schadensrisiko erhöht, sondern auch das der direkten und indirekten 

Grundstücksanlieger. Im Überschwemmungsfall werden mobile Gegenstände in den Fluten mitgerissen 

und können andernorts zu weiteren Gefahrensituationen und materiellen, wie immateriellen Schäden 

führen.  

  

Ziel Jeder Grundstückseigentümer ist für eine sachgerechte Lagerung von Gegenständen und Stoffen 

verpflichtet und ist haftbar für Schäden am privaten Eigentum, aber auch für Schäden anderer Beteiligter, 

die durch das eigene unsachgemäße Verhalten entstehen. Unter hochwasserangepasstem Verhalten wird 

verstanden, bewegliche Gegenstände nicht oder nur entsprechend fixiert und standsicher im 

Überschwemmungsbereich zu lagern. Zur persönlichen Schadensminimierung gehört auch, auf die 

Anhäufung von materiellen und ideellen Wertgegenständen im Gefahrenbereich zu verzichten.  
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Sensibilisierung der Bevölkerung und Information der potenziell von Hochwasser 
Betroffenen als Daueraufgabe etablieren 

Gemeinde dauerhaft 

Erstellung eines Faltblattes zur Information der hochwassergefährdeten Anwohner mit 
Erläuterungen zur ereignisbezogenen Vorsorge und Verhaltensweisen 

Gemeinde kurzfristig 

Information/ Anschreiben der Eigentümer hochwassergefährdeter Objekte zur Sicherung 
von Heizungsanlagen, Öl- und Gastanks 

Gemeinde kurzfristig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne 
wasserrechtliche Genehmigung bzw. Sicherung von Anlagen, damit diese bei 
Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Einhaltung der Festsetzungen zur Änderung/ Errichtung baulicher Anlagen im ÜSG 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen 
und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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 Ortsteil Illingen 
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Situation  Die Ill sowie ihre Nebengewässer wurden im Rahmen eines Naturschutz-Großprojektes zwischen 1991 und 

2005 renaturiert und das Ill-Tal in ein Naturschutzgebiet umgewandelt. Innerhalb der Ortslage Illingen ist 

besteht ein grundsätzlich sehr naturnahes Gewässerumfeld, dass überwiegend sehr dicht bewachsen ist. 

Die Gewässerentwicklung an der Ill und den Nebenbächen sowie damit einhergehend die Zielsetzung von 

Unterhaltungsmaßnahmen folgt einem festgelegten Pflege- und Entwicklungsplan, der die im Zuge der 

Renaturierung umgesetzten biotoplenkenden Maßnahmen berücksichtigt.  

Zuständig für die Einhaltung sowie Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungsplans ist der 

Zweckverband Natura Ill-Theel, die Unterhaltung obliegt der Gemeinde. Für die Gewässerentwicklung gilt 

ƎŜƳŅǖ ŘŜƳ tƭŀƴ ŘƛŜ α{ŜƭōǎǘŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǾƻǊ DŜǎǘŀƭǘǳƴƎάΦ 

  

Ziel Aus Sicht der Starkregen- und Hochwasservorsorge muss in den Gewässerabschnitten in den potenziell 

betroffenen bebauten Bereichen sowie in den Übergangsbereichen oberhalb der Ortslagen eine definierte 

Gewässer- und Anlagenunterhaltung erfolgen, die einen zusätzlichen Beitrag zur Vermeidung von 

Hochwasserausbreitung und -schäden leisten soll, bspw. durch die Vermeidung des Eintrags von Totholz 

und Treibgut in die Siedlungsbereiche und damit von Verklausungen und Rückstau an 

Querungsbauwerken.  

Bei der Ortsbegehung zum vorliegenden Konzept wurden bspw. im Gewässerabschnitts auf Höhe des 

Spielplatzes an der Burg erhebliche Verklausungen im Bachlauf festgestellt. Eine regelmäßige Kontrolle 

und Entfernung des Treibguts ist zur Vermeidung von Verklausungen und Rückstau erforderlich. 

Illingen 3.2.1 Ill: Gewässerunterhaltung und Querungsbauwerke м 

  

Ill im Burgpark Ill an der Hauptstraße 

Maßnahmenbereich Hochwassergefährdetes Hotelrestaurant Burg Kerpen 
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In Richtung Norden sind der Gewässerverlauf und -umfeld sehr naturnah gestaltet. Es besteht bei 

Hochwasserführung der Ill ein hohes Gefahrenpotenzial durch Verklausungen, v.a. auch bei kurzfristig 

zusätzlicher Beaufschlagung infolge eine Starkregens, aufgrund des Treibguts, dass sich an den zum Teil . 

nicht einsehbaren, weil zugewachsenen und nur schwer zugänglichen Bauwerken festsetzen würde. Der 

gewässerbezogene Unterhaltungszustand an den Bauwerken, d.h. die Ein- und Auslassbereiche an den 

Brücken sind nicht ausreichend unterhalten. Hier muss zur Hochwasservorsorge eine regelmäßige 

Kontrolle stattfinden und bei festgestelltem Bedarf eine kurzfristige Anlagenunterhaltung zur Freihaltung 

der Durchlässe und zur Vermeidung von Verklausungen. 

In Abschnitten wurde auch lose Böschungsbefestigung im Bachlauf festgestellt, was ebenfalls im 

Hochwasserfall zu einer Verschärfung der Verklausungs- und Rückstaugefahr beiträgt. 

Die im hochwassergefährdeten Bereich befindlichen Gebäude und Anlagen sind durch die Eigentümer 

bzw. Betreiber im Rahmen der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und Starkregenabfluss zu 

sichern. 
 

Maßnahmen für betroffene Anlieger Zuständigkeit Umsetzung 
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne 
wasserrechtliche Genehmigung bzw. Sicherung von Anlagen, damit diese bei 
Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) 
Lagerungen und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 

 

Maßnahmen im Bereich des Gewässers und an Anlagen der Gemeinde Zuständigkeit Umsetzung 
Behebung der festgestellten Mängel gemäß Bauwerksbuch und letztmaliger Prüfung Gemeinden kurzfristig 

Ausarbeitung eines Unterhaltungsplans für die Übergangsbereiche zu den bebauten 
Ortslagen und die innerörtlichen Fließabschnitte zur Reduzierung der 
Hochwassergefährdung durch Treibgut, Totholz und Verklausungen (insb. an 
Querungsbauwerken) 

Zweckverband 
Natura Ill-Theel 

kurzfristig 

Errichtung von Anlagen zum Treibgut- und Totholzrückhalt an geeigneten Stellen 
innerhalb sowie vor der Ortslage; in Abstimmung mit dem Zweckverband Natura Ill-
Theel 

Gemeinde mittelfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung an der Ill: 

¶ Regelmäßige Kontrolle der Durchlässe und Bauwerke auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ Freihalten der Durchlässe und Bauwerke; dauerhafte Ermöglichung einer 
Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Ein- und Auslassbereiche 

Gemeinde regelmäßig 

Sicherstellung/ Herstellung einer dauerhaften Zugänglichkeit/ Zuwegung zu den 
Querungsbauwerken zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen  

Gemeinde dauerhaft 

Umsetzung der bauwerksspezifischen Maßnahmen in nachfolgender Tabelle Gemeinde mittelfristig 

 

 

 



Konzept zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge für die Gemeinde Illingen 
 

34 

Querungsbauwerke der Gemeinde 

  

An der Ailsbach (Bauwerksnummer Ill 08) 

ω regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung 
ω Sichtkontrolle ermöglichen 
ω Freihalten zur Vermeidung von Verklausungen 
ω Bauwerkszustand bedenklich: Beseitigung der 

Mängel gemäß letztmaliger Bauwerksprüfung, 
ggf. erneute Prüfung sinnvoll 

 

 

An der Heistermühle (BW Ill 12) 

ω regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung 
ω Sichtkontrolle ermöglichen 
ω Freihalten zur Vermeidung von Verklausungen 
ω fließtechnische Optimierung: Entfernung der 

Brücke und Ersatz durch eine Furt 

 

 

Burgpark: zur Pferdewies (BW Ill 13) 

ω regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung 
ω Sichtkontrolle ermöglichen 
ω Freihalten zur Vermeidung von Verklausungen 

 

 

 

Burgpark: Hotel Burg Kerpen (BW Ill 20) 

ω regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung 
ω Sichtkontrolle ermöglichen 
ω Freihalten zur Vermeidung von Verklausungen 

 

 

 

Burgpark: Holzbrücke (BW Ill 35) 

ω regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung 
ω Sichtkontrolle ermöglichen 
ω Freihalten zur Vermeidung von Verklausungen 

 

 

 

Burgpark: Am Minigolfplatz (BW Ill 36) 

ω regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung 
ω Sichtkontrolle ermöglichen 
ω Freihalten zur Vermeidung von Verklausungen 
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Maßnahmen an Brückenbauwerken des LfS Zuständigkeit Umsetzung 
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung an der Ill: 

¶ Regelmäßige Kontrolle der Durchlässe und Bauwerke auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ Freihalten der Durchlässe und Bauwerke; dauerhafte Ermöglichung einer 
Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Ein- und Auslassbereiche 

LfS regelmäßig 

Querungsbauwerke des LfS 

 

 

Hauptstraße 

ω regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung 
ω Sichtkontrolle ermöglichen 
ω Freihalten zur Vermeidung von Verklausungen 

 

 

 

Provinzialstraße 

ω regelmäßige Kontrolle und bei Bedarf 
Unterhaltung 

 

 
 

Illinger Straße 

ω regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung 
ω Sichtkontrolle ermöglichen 
ω Freihalten zur Vermeidung von Verklausungen 
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Situation 5ŜǊ !ƛƭǎōŀŎƘ ǉǳŜǊǘ ŜƛƴŜ ¢ŜƛŎƘŀƴƭŀƎŜ ƛƳ IŀǳǇǘǎŎƘƭǳǎǎ ǳƴŘ ǳƴǘŜǊƘŀƭō ŘƛŜ {ǘǊŀǖŜ α!ƴ ŘŜǊ !ƛƭǎōŀŎƘάΦ 

  

Ziel Die Teichanlage soll auf ihren Zustand überprüft und für eine mögliche Optimierung/ Reaktivierung 

begutachtet werden. Zunächst ist jedoch zu ermitteln, wer Eigentümer der Anlage ist. Welche 

Auswirkungen durch Hochwasser und Starkregen durch die Anlage zu erwarten sind, ist ebenfalls 

festzustellen.  

Die potenziell betroffenen Anlieger müssen innerhalb der Eigenvorsorge geeignete Schutzmaßnahmen 

ergreifen. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Prüfung und Bestandsaufnahme des Gewässerdurchlasses  Gemeinde kurzfristig 

¶ Prüfung der Eigentümerschaft und Zustandserfassung der Teichanlage oberhalb des 
Durchlasses (durch den Eigentümer) 

¶ Prüfung einer möglichen Optimierung für den Hochwasserrückhalt  

¶ Prüfung des Versagensfalls der Anlage/ Hochwassernotentlastung 

Gemeinde mittelfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Ailsbach sowie an der 
Teichanlage 

Gemeinde regelmäßig 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und 
Oberflächenwasser nach Starkregen 

Anlieger kurzfristig 

  

Illingen 3.2.2 Ailsbach: An der Ailsbach н 

  

Pflastermulde über dem Durchlass des Ailsbaches Bereich des Ailsbaches am Durchlass 

Maßnahmenbereich Oberflächenentwässerung in den Bach 
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Situation Der Wäschbach (Uchtelbach) fließt von Uchtelfangen bis zur Mündung in die Ill in Illingen. Er quert den 

Bahndamm und fließt dann hinter den tǊƛǾŀǘƎǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α.ǊǸŎƪŜƴŦŜƭŘά ōƛǎ ȊǳǊ ±ŜǊǊƻƘǊǳƴƎ 

unter Tankstelle und Bauhof der Gemeinde. 

  

Ziel 5ƛŜ ²ƻƘƴōŜōŀǳǳƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α.ǊǸŎƪŜƴŦŜƭŘά ƛǎǘ ŀǳǎƎŜƘŜƴŘ Ǿƻƴ ŘŜǊ {ǘŀǊƪǊŜƎŜƴƎŜŦŀƘǊŜƴƪŀǊǘŜ ǿŜƛǘ ƎŜƴǳƎ 

vom Gewässer abgerückt, sodass in Teilen lediglich die Gartengrundstücke betroffen sind. Hier ist eine 

hochwasserangepasste Nutzung besonders wichtig, um Abtrieb von baulichen Anlagen oder Lagerungen 

zu vermeiden, die die Verrohrung unterhalb zusetzen könnten.  

Am Einlass in die Verrohrung kann es bei Starkregen zu Rückstau an der Verrohrung bzw. zu einem 

Aufstauen des Wassers rückseitig des Rewe-Marktes kommen. Hier sind entsprechende Vorkehrungen 

innerhalb der Eigenvorsorge zu treffen, ebenso für den Tankstellenbetrieb. 
 

Maßnahmen für betroffene Anlieger Zuständigkeit Umsetzung 
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne 
wasserrechtliche Genehmigung bzw. Sicherung von Anlagen, damit diese bei 
Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) 
Lagerungen und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 

Illingen 3.2.3 Wäschbach (Uchtelbach) о 

  
Durchlass im Bahndamm  Bachlauf vor dem Durchlass im Bahndamm 

Maßnahmenbereich Gewässerzustand zwischen Bahndamm und Verrohrung 
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Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger/  
Betreiber Rewe-
Markt und 
Tankstelle 

kurzfristig 

 

Maßnahmen im Bereich des Gewässers und an Anlagen der Gemeinde Zuständigkeit Umsetzung 
¶ Erfassung und Bestandsaufnahme des Einlassbereiches in die Verrohrung des 

Wäschbaches oberhalb der Tankstelle 

¶ Bestandsaufnahme des Gewässerabschnitts zwischen Verrohrung und 
Bahndamm auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf zur Vermeidung von 
Verklausung und Rückstau an der Verrohrung 

Gemeinde kurzfristig 

Behebung der festgestellten Mängel gemäß Bauwerksbuch und letztmaliger Prüfung Gemeinde kurzfristig 

Ausarbeitung eines Gewässerunterhaltungsplans für den Wäschbach im Abschnitt 
zwischen Bahndamm und Verrohrung an der Tankstelle, zur Reduzierung der 
Hochwassergefährdung durch Treibgut, Totholz und Verklausungen (insb. an 
Querungsbauwerken) 

Zweckverband 
Natura Ill-Theel 

kurzfristig 

Prüfung der technischen, genehmigungsrechtlichen und wirtschaftlichen 
Machbarkeit zur Drosselung des Wäschbaches am Bahndurchlass zur 
Hochwasserrückhaltung  

Gemeinde langfristig 

Sicherstellung/ Herstellung einer dauerhaften Zugänglichkeit/ Zuwegung zum 
Einlassbereich in die Verrohrung oberhalb der Tankstelle zur Durchführung von 
Unterhaltungsmaßnahmen  

Gemeinde dauerhaft 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässer- und Anlagenunterhaltung am 
Wäschbach: 

¶ Regelmäßige Kontrolle der Durchlässe und Bauwerke auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ Freihalten der Durchlässe und Bauwerke; dauerhafte Ermöglichung einer 
Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Ein- und Auslassbereiche 

Gemeinde regelmäßig 

Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Gewässerdurchlass im 
Bahndamm am Wäschbach 

Deutsche Bahn  regelmäßig 

Bestandsaufnahme und Zustandsprüfung der Bachverrohrung des Wäschbaches Gemeinde mittelfristig 

Umsetzung der bauwerksspezifischen Maßnahmen in nachfolgender Tabelle Gemeinde mittelfristig 

Querungsbauwerke der Gemeinde 

 

 

Hauptstraße (Tankstelle) (BW Ill 43-1) 

ω regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung 
ω Sichtkontrolle ermöglichen 
ω Freihalten zur Vermeidung von Verklausungen 

 

 
 

Bauhof der Gemeinde (BW Ill 43-2) 

ω regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung 
ω Sichtkontrolle ermöglichen 
ω Freihalten zur Vermeidung von Verklausungen 
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Am Gebelsberg (BW Ill 48) 

ω regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung 
ω Sichtkontrolle ermöglichen 
ω Freihalten zur Vermeidung von Verklausungen 
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Situation Die Merch fließt zunächst in nördlicher, dann in nordöstlicher Richtung durch die Ortslage und mündet an 

der Kerpenstraße in die Ill. Potenziell hochwasserbetroffen sind vor allem die Bachanlieger in den 

Abschnitten zwischen Bahndamm und Dorfstraße (Dorfstr., Brunnenstr., An der Merch) und zwischen 

Dorfstraße und Gennweiler Straße/Galgenbergstraße, insbesondere wenn es an den Brückenbauwerken 

zu Rückstau kommt.  

  

Ziel Um die Funktionsfähigkeit der Durchlassbauwerke sicherzustellen, ist eine regelmäßige Kontrolle und 

Prüfung der Bauwerke sowie Anlagenunterhaltung notwendig, sodass durch etwa durch Treibgut 

verursachte Verklausungen und damit Rückstau vermieden werden.  

Das Brückenbauwerk in der Dorfstraße wurde jüngst komplett erneuert. Der Abflussquerschnitt wurde 

dabei nicht verändert. Nach Aussage der Gemeinde verengen auch die unter der Brücke eingebauten 

Wasserbausteine nicht den Querschnitt. Sie wurden dort wie geplant eingebaut und entsprechend der 

Vorgaben auch wasserrechtlich abgenommen. Sichergestellt wurde, dass der Abflussquerschnitt unter der 

Brücke nicht verändert oder gar verringert wurde.  

Im aufzustellenden Unterhaltungsplan sollen die benannten Abschnitte als Überwachungsbereiche 

aufgenommen werden, sodass dort zukünftig eine regelmäßige und definierte Unterhaltung des Bachlaufs 

erfolgen kann.  

Illingen 3.2.4 Merch п 

 

 

Dorfstraße über der Merch Gennweilerstraße/ Galgenbergstraße über der Merch 

Brückenbauwerks 

Maßnahmenbereich Kaum einsehbares Gewässer an der Gennweilerstraße 
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Die Anlieger müssen Eigenvorsorgemaßnahmen gegen Hochwasser und Starkregenabfluss sowie gegen 

Kanalrückstau ergreifen. Hierzu gehört auch eine hochwassersensible Nutzung der gefährdeten 

Grundstücksbereiche 
 

Maßnahmen für betroffene Anlieger Zuständigkeit Umsetzung 
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne 
wasserrechtliche Genehmigung bzw. Sicherung von Anlagen, damit diese bei 
Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) 
Lagerungen und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 

 

Maßnahmen im Bereich des Gewässers und an Anlagen der Gemeinde Zuständigkeit Umsetzung 
¶ 9ǊŦŀǎǎǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǎǘŀƴŘǎŀǳŦƴŀƘƳŜ ŘŜǎ ²ŜƎŜŘǳǊŎƘƭŀǎǎŜǎ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ α!Ƴ 
DǊǸƴŜōŜǊƎά ǾƻǊ ŘŜƳ .ŀƘƴŘŀƳƳ 

¶ Überprüfung des eingebauten Steinmaterials unter der neuen Merchbrücke in 
der Dorfstraße auf eine Verschärfung der Rückstaugefahr durch Mobilisierung 
des Steinmaterials bei Hochwasser 

Gemeinde kurzfristig 

Behebung der festgestellten Mängel gemäß Bauwerksbuch und letztmaliger Prüfung Gemeinde kurzfristig 

Ausarbeitung eines DŜǿŅǎǎŜǊǳƴǘŜǊƘŀƭǘǳƴƎǎǇƭŀƴǎ ŦǸǊ ŘƛŜ aŜǊŎƘ ƛƳ !ōǎŎƘƴƛǘǘ α!Ƴ 
DǊǸƴŜōŜǊƎά ǎƻǿƛŜ ƛƴ ŘŜƴ !ōǎŎƘƴƛǘǘŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ .ŀƘƴŘŀƳƳ ǳƴŘ 5ƻǊŦǎǘǊŀǖŜΣ 
5ƻǊŦǎǘǊŀǖŜ ǳƴŘ DŜƴƴǿŜƛƭŜǊ {ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ ŀƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!ƴ ŘŜǊ {ŎƘƳŜƭȊάΣ ȊǳǊ 
Reduzierung der Hochwassergefährdung durch Treibgut, Totholz und Verklausungen 
(insb. an Querungsbauwerken) 

Zweckverband 
Natura Ill-Theel 

kurzfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässer- und Anlagenunterhaltung an der Merch: 

¶ Regelmäßige Kontrolle der Durchlässe und Bauwerke auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ Freihalten der Durchlässe und Bauwerke; dauerhafte Ermöglichung einer 
Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Ein- und Auslassbereiche 

Gemeinde regelmäßig 

Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Gewässerdurchlass im 
Bahndamm an der Merch 

Deutsche Bahn  regelmäßig 

Umsetzung der bauwerksspezifischen Maßnahmen in nachfolgender Tabelle Gemeinde mittelfristig 

Querungsbauwerke der Gemeinde 

 

 

Dorfstraße (BW Ill 11) 

ω regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung 
ω Sichtkontrolle ermöglichen 
ω Freihalten zur Vermeidung von Verklausungen 
ω Überprüfung des eingebauten Steinmaterials 

auf Gefährdung bei Hochwasser 

 

  

Gennweilerstraße, Am Reitplatz (BW Ill 38) 

ω regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung 
ω Sichtkontrolle ermöglichen 
ω Freihalten zur Vermeidung von Verklausungen 
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Maßnahmen an Brückenbauwerken des LfS Zuständigkeit Umsetzung 
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung an der Merch: 

¶ Regelmäßige Kontrolle der Durchlässe und Bauwerke auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ Freihalten der Durchlässe und Bauwerke; dauerhafte Ermöglichung einer 
Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Ein- und Auslassbereiche 

LfS regelmäßig 

Umsetzung der bauwerksspezifischen Maßnahmen in nachfolgender Tabelle LfS mittelfristig 

Querungsbauwerke des LfS 

  

Gennweiler Str./ Galgenbergstraße 

ω regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung 
ω Sichtkontrolle ermöglichen 
ω Freihalten zur Vermeidung von Verklausungen 

ω Notabfluss in Merch baulich herstellen: bspw. 
durch Absenken der Bordstein und Anpassung 
der Querneigung zum flächigen Abschlag des 
Wassers in den Bachlauf 
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Situation Der Liebfraubach ist ein Seitengewässer der Merch. Er entspringt östlich der L 265, quert oberhalb des 

Gebäudes Weiherstraße 54 eine Teich/- Weiheranlage und wird dann (vermutlich) verrohrt von der 

Teichanlage bis unterhalb der Weiherstraße geführt. Rückseitig des Grundstücks Weiherstraße 78 tritt er 

aus der Verrohrung heraus und fließt wieder offen.  

  

Ziel Sowohl Ein- als auch Auslassbereich der Verrohrung bzw. die Teichanlage sind nicht zugänglich, weil auf 

Privatgelände und/ oder stark zugewachsen. 

Eine Bestandsaufnahme der Teichanlage sowie der Bachverrohrung und des Ein- und Auslassbereiches ist 

erforderlich, um Sofortmaßnahmen zur Unterhaltung zu identifizieren. Zukünftig sind Bachverrohrung und 

die Gewässerabschnitte ober- und unterhalb der Verrohrung regelmäßig zu kontrollieren und zu 

unterhalten. 
 

Maßnahmen für betroffene Anlieger Zuständigkeit Umsetzung 
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger 
 

kurzfristig 

 

Illingen 3.2.5 Liebfraubach р 

 
 

Teich-/ Weiheranlage im Hauptschluss des Baches  Pot. Überschwemmungssituation bei 50mm-Regen/h 

Maßnahmenbereich Pot. Überschwemmungssituation bei 90mm-Regen/h 

 






















































































































































































































































































































